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D I E  S T A D T E P O L I T I K  H E I N R I C H S  D E S  L U W E N  

E i n e  F o r s c h u n g s b i l a n z '  

von 

K A R L  J O R D A N  

Die 800jährige Wiederkehr der Ereignisse, die im Frühjahr 1159 
unter entscheidender Mitwirkung Heinrichs des Löwen zur Neugründung 
Lübecks geführt haben, ist wohl der rechte Anlaß, diese Vorgänge in 
einen größeren Rahmen einzuordnen und sich die Frage vorzulegen, 
welche Stellung der große Welfe zu der in der Mitte des 12. Jahrhundwk 
überall in Deutschland mächtig emporstrebenden städtischen Bewegung 
eingenommen hat. Wenn bei einer solchen Betrachtung der Standpunkt 
bewußt bei dem Herzog gewählt wird, so soll dies keine Rückkehr m der 
längut überholten Auffassung sein, als ob das Werden einer mittelalter- 
lichen Stadt das Werk des fürstlichen Stadtherrn und seiner Privilegien 
gewesen sei. Gerade am Beispiel Lübecks hat Heinrich Reincke in seinem 
eindrucksvollen Vortrag auf der Lüneburger Tagung des Hansischen Ge- 
schichtsvereins im Jahre 1956 deutlich gemacht, wie die Gründung einer 
mittelalterlichen Stadt nur durch das Zusammenwirken der verschieden- 
sten Kräfte möglich warz. So kann bei unserer Fragestellung ganz 
zwangsläufig nur e i n e  Seite dieses vielschichtigen Prozesses in den Vor- 
dergrund treten. Andererseits werden sich trotz dieser Einseitigkeit durch 
eine vergleichende Betrachtung der Städte, a n  deren Werden oder 
Weiterentwicklung der Herzog besonderen Anteil hatte, vielleicht neue 
&pekte für 'die Stadtgeschichte des 12. Jahrhunderts, speziell im nieder- 
deutschen Raum, und für die Politik Heinrichs des Löwen ergeben. Dabei 
liegt es auf der Hand, daß ein solcher Uberblick in Form eines Vortrages 
bei der Fülle der Probleme im wesentlichen nur eine Bilanz der Forschung 
bieten kann und daß  manche Detailfragen bei .den verschiedenen Städten 
übergangen werden müssen. 

Es sind etwa 50 Jahre vergangen, seitdem Siegfried Rietschel auf dem 
internationalen Historikertag des Jahres 1908 einen vielbeachteten Vor- 
trag über ,das gleiche Thema hielt s. Gewiß hat sich seine These, daß der 
Löwe nicht nur wesentliche Grundsätze des mittelalterlichen Stadtrechtes 

Die folgenden Ausführungen geben den Vortrag, den ich am 19. Mai 1959 
auf der Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins in Lübe& gehalten 
habe, in erweiterter Form wieder. 

2 H. Reindte. Uber Städtegründung, Bctrachtungcn und Phantasien, HGb11. 75 
(1957), 4 ff. 

3 S. Rietschel, Die Städtepolitik Heinrichs des Löwen, HZ. 10? (1909), 237 ff. 
I HGbl.  1s 
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nach Deutschland übertragen, sondern auch als erster in seinen Städten 
die Ratsverfassung in größerem Umfang eingeführt habe, nicht halten 
lassen. Wenige Jahre später entzog Hermann (Reincke-)Bloch Rietschels 
Ausführungen über .den Ursprung der Ratsverfassung in Deutschland die 
Hauptstütze, indem er .den Nachweis erbrachte, 'da5 das von Rietschel 
seinem Inhalt nach noch ganz als echt angesehene Privileg Kaiser Frie- 
drichs I. für Lübeck vom Jahre 1188 in seiner erhaltenen Fassung eine 
etwa 1225 verfälschte Urkunde ist4. Trotzdem hat Rietschel die weitere 
Forschung in hohem Maße angeregt. 

Rietschel ging dabei in erster Linie von den Rechtsaufzeichnungen aus; 
die sich auf Heinrich :den Löwen als ihren Schöpfer berufen. Aber alle 
diese Stadtrechtsurkunden, die sich teilweise als Satzungen des Herzogs 
ausgeben, stammen erst aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts, so daß 
zwischen einer Rechtsverleihung durch den Herzog unrd der schriftlich 
fixierten Fassung dieses Stadtrechtes ein Zeitraum von etwa zwei bis drei 
Menschenaltern liegt, eine Zeit zudem, in der sich das Recht in den 
Städten zweifellos weiterentwickelte. Wir besitzen keine Urkunde oder 
Rechtsaufzeichnnng des Herzogs für irgendeine Stadt in seinen beiden 
Herzogtümern in ihrer ursprünglichen Gestalts. Jeder Versuch, diese ver- 
lorenen Privilegien Heinrichs aus den Rechtskodifikationen des 1.3. Jahr- 
hunderts herauszuschälen, wird infolgedessen problematisch bleiben. Wir 
können es nur in einzelnen Fällen als sehr wahrscheinlich bezeichnen, daß 
dieser oder jener Rechtssatz in den späteren Rechtsaufzeichnungen auf 
eine verlorene Urkunde des Löwen zurückgeht. Darüber hinaus -,darauf 
hat mit Recht H. Reincke hingewiesen6 - müssen wir annehmen, daß 
weitgehend unfixiertes Recht auf neugegründete Städte übertragen wurde. 
W e m  etwa Heinrich der Löwe nach den bekannten Worten Arnohds von 
Lübeck den Bürgern von Lübeck iusticias secundu7n iura Sosatie verliehen 
hat 7, so dürfte es sich bei dieser Verleihung der Gerechtsame von Soest 
um eine generelle Begabung Lübecks mit Soester Recht gehandelt haben, 
das im einzelnen um 1160 in Soest noch nicht kodifiziert war. 

D a  auch idie übrigen schriftlichen Quellen des 12. und frühen 13. 
Jahrhunderts über die Städtegründungen im Herrschaftsbereich des Löwen 
verhältnismäßig wenig ergiebig sind, hat man - wie überhaupt in der 
Stadtgeschichtsforschung des letzten Menschenalters - in steigendem 
Maße das topographische Quellenmaterial herangezogen. Gerade Fritz 

' H. Bloch, Der Freibrief Fricdrichs I. für Lübeck und der Ursprung der 
Ratsverfassung in Deutschland, ZVLGA 16 (1914), I ff. 
Vg1. dazu schon meine Bemerkungen in der Einleitung zur Ausgabe der 
Urkundcn Hcinridis des Lüwen in den Mon Gcrm. Hist. (1949). XVIII. 
H. Reinckc Kölner. Soester. Lübecker und Hambureer Redit in ihrm pesen- . ~~~~~, ~ ~ " .~. " . " ~ ~ ~  
seitigen ~Aiehun~en,  HGbll. 68 (1950), 19. 
' Arnold V. Lübek, Chronica Slavoium lib. I1 C. 21, ed. Lappenberg (MG. SS. 

rer. Germ. in us. schol., 18681, 65. 
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Rörig ist es gewesen, d e r  durch seine Arbeiten zur Verfassungstopo- 
graphie Lübecks der  deutschen stadtgeschichtlichen Forschung methodisch 
neue W e g e  gewiesen hats .  W o h l  hat  sich a n  Rörigs Theorie vom Unter-  
nehmerkonsortium, die e r  aus diesen topographischen Forschungen heraus 
entwickelte, eine lebhafte Kontroverse entzündet, d ie  noch bis in  d ie  
jüngste Zei t  nachklang*. Beim Uberblick über diese Auseinandersetzun- 
gen will es mi r  jedoch scheinen; d a ß  die Gegensätze in  dieser Diskussion 
stärker betont wurden, als sie es tatsächlich sind'o. Zudem ha t  sich durch 
d ie  Arbeiten zur  Frühgeschichte der europäischen Stadt,  die nach dem 
letzten Krieg erschienen sind", die Fragestellung teilweise verschoben, 
so d a ß  manche Streitpunkte der Vergangenheit heute a n  Bedeutung ver- 
loren haben. 

Vor allem ha t  d i e  rege sta,dttopographisdie Forschung der  letzten 
Jahrzehnte in  Verbindung mit  der Siedlungsgeschichte und Archäologie 
ihr  Augenmerk immer mehr auf  die verschiedenen vorstädtischen Sied- 
lungskerne u n d  ih re  Rolle f ü r  den  Prozeß d e r  Stadtwerdung gerichtet '*. 
D e r  Akt  der  Stadtgründung im rechtlichen Sinn tritt  demgegenüber in  
der  jüngsten stadtgeschichtlichen Literatur mehr zurück. W e n n  wir etwa 
die verschiedenen Arbeiten zur Frühgeschichte Münchens überblicken. d ie  
irn Jahre 1958 anläßlich der  800-Jahrfeier d e r  Stadt  veröffentlicht wur- 
den, so stehen bei ihnen nicht so sehr die Vorgänge des Jahres 1158 

8 Grundlegend dafür sein Buch .Der Markt von Lühceck" (1999). das mit eincm 
ausführlichen Hachwort in R's. .Hansische Beiträge zur dcutschcn Wirt- 
schaftsgeschichtc" (1928) aufgenommen wurde. Zusammcn mit R's. späteren 
Arbeiten zur Topogaphie Lübecks - wichtig ist vor allem in dieser Hinsicht 
nach sein Aufsatz: Heinrich der Löwc und die Gründung Lübecks, DA. I 
(1937): 408ff. - liegt es jctzt erneut in dem Sammelband seiner Abhand- 
lungen zur Stadt- und Hansegcschichte ,Wirtschaftskrältc im Mittelalter" 
(1959) vor. 

9 Einen Überblick über diese Kontroverse, die vor allem durch die Aus- 
einandersetzung 'wischcn F. Rörig und L. V. Winterield bestimmt war, 
aeben im Ansdiluß an die letzte Arbeit von L. V. Winterfcld zu dieser 
Frage .Gründung, Markt- und Ratsbildung deutscher Feinhandelsstädte. 
Untersuchungen zur Frage des Giünderkonsortiums. vornchrnlich am Beisniel 
Lübedis" (in: Westfalen. Hanse. Ostseeraum. Veröff. d. Prov. lnst. f .  westfäl. 
Landes- U. Volkskunde I 7, 1955. 9ff.): A. V. Brandt, Stadtgründun~, 
Grundbesitz U. Verlassungsanfänge in Lübcck, ZVLGA. 56 (1956), 79 ff., U. 
Th. Mayer, Die Anfängt von Lübcck. Westf. Forsch. 9 (1936); 203 ff., jetzt 
auch in dess. ,,Mittelalterli&e Studien" (Gesammelte AuIsätre, 1959), 263 ff. 
Das betont auch E. Ennen in ihrer Besprediung der letzten Arbeit von L. V. 

Wintcrfeld, Rhein. Vjbll. 20 (195.7); 369%. 
'I Außer dem Werk von E. Ennen. Frühgeschichte der europäisdicn Stadt 

(1953), nennc ich hier nur nodi das Sammelwerk .Studien zu den Anfängen. 
des europäischen Städtewesens" (Vorträge U. Forsch. des Inst. für geschichtl. 
Landesforsch. des Bodcnseegebietcs. hrsg. V. Th. Ma"er. Bd. 4. 1958). 
Einen y t e n  Überblick über diese Arbeiten bietet K. Frölidi, Das verfassungs- 
topographische Bild der mittelalterlichen Stadt im Lidite der neucren For- 
schung, in: Städtewesen und Bürgertum als gesdiichtl. Kräfte, Gedächtnis- 
Schrift für F. Rörig (1953), 61 ff. 

1" 
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selbst im Es geht in diesen verschiedenen Untersuchungen 
sehr stark um ,die Frage, wie die Verhältnisse im Raum der späteren 
Stadt München in  der Zeit vor 1158 lagen, ein Problem, über das die 
Meinungen stark auseinandergehen. I n  ähnlicher Weise ist aber auch bei 
der Erforschung der Stadtgeschichte in Mittel- und Norddeutschland die 
Frage der vorstädtischen Siedlungskerne in letzter Zeit in den Vorder- 
grund gerückt. Es sei in diesem Zusammenhang nur a n  die sehr lebhafte 
Wik-Forschung im gesamtsächsischen Raum erinnert. Man hat deshalb 
auch denVorschlag gemacht, nicht so sehr VonStadtgründung, als vielmehr 
von Stadterhebnng zu sprechen'4, weil dieser Begriff bei sehr vielen 
Städten dem tatsächlichen Vorgang besser gerecht würde als der Terminus 
.Stadtgründung". 

Die Fortschritte in der Erkenntnis vom Werden der Städte im Herr- 
schaftsbereich Heinrichs des Löwen verdanken wir vor allem einer Reihe 
von Spezialnntersuchungen zu den einzelnen Städten. Auch an zusammen- 
fassenden Arbeiten zur Städtepolitik des Herzogs hat es nach Rietschels 
Aufsatz n,icht gefehlt. Sieht man von der kurzen, über die damalige For- 
schung nicht weiterführenden Dissertation von Fritz Bornitz's ab, so 
ha t  Rnth Hildebrand 16 in ihrem Buch über den sächsischen Staat Hein- 
richs des Löwen den Versuch gemacht, die Städtepolitik des Herzogs im 
Rahmen seiner Wirtschaftspolitik zu charakterisieren; doch leiden ihre 
Ausführungen daran, daß  sie mit dem Begriff einer landesfürstlichen 
Wirtschaftspolitik arbeitet, der den Verhältnissen des 12. Jahrhunderts 
nicht gerecht wird1?. Im Anschlnß an sein Buch über die Verfassungs- 
geschichte Münchens hat Johannes BärmannlS in seiner Heidelberger 
Habilitationsschrift aus dem Jahre 1942, die jetzt in überarbeiteter Form 
erscheinen soll, die Städtegründungen des Löwen behandelt. Seiner Frage- 
stellung entsprechen,d liegt dabei das Schwergewicht auf der Untersuchung 

13 R. Schaffer. Die Frühgeschichte Münchens, 2 s .  f. bayer. Landesgesdi. 21 
(1958). 183ff.; F. Tyroller, Die Anfänge Münchens (o. J. [1955]); R. Bauer- 
reiß, ,München-Altheim", Studien zur  frühesten Geschichte der Landeshaupt- 
stadt München; in: Monachium, Beiträgc zur Kirchen- U. Kulturgeschichte 
Münchens und Südbayerns (1958). 87ff. Den Vorgang der Stadtgründung 
spczicll aus Freisingcr Sicht behandelt R. Baucrreiß, Otto V. Freising und 
die Stadtgründung Mündiens, in: Otto V. Frcising, Gedenkgabe zu seinem 
800. Todesjahr (1958), 53 ff. 

'W .  Gönnenwein, Marktrecht U. Städtewesen im alemannischen Gebiet, 2 s .  
Gcsch. Oberrhein 98 (1951), 332. 

l5 F. Bornitz, Heinrich der Löwe als Städtegründer und -förderer (Diss. phil. 
Berlin in Mus&.-Schrift 1923, 57 S.). 
R. Hildebrand. Der sächsisdie ..Staatu Heinrichs des Löwen (Hist. Sturlicn 
302, 1937), ~ o i f f .  
Das betont mit Recht G. A. Löning, Staat und Wirtschaft unter Heinrich 
dem Löwen, Festschrift J. W. Hedemann (1938). 13ff. Vgl. auch F. Rörig, 
Hcinrich der Löwe und die Gründung Lübecks, DA. 1 (1937), 408 ff. (jetzt: 
Wirtschaftskräfte a. a. O., 447 ff.). 

'18 J. Bärmann, Die Städtegründungen Heinridis des Löwen (Jur. Hab.-Schrift 
Heidelberg 1942 in Masch-Schr., 373 S.). 



Die Städtepolitik Heinridis des Löwen 5 

der Grün~dungsvorgänge bei Lübeck, Braunschweig, Schwerin, Stade und 
München, wobei er sich grundsätzlich mit der Theorie des Unternehmer- 
konsortiums auseinandersetzt. Schließlich hat Hans Planitzlg in seinem 
Buch über d ie  deutsche Stadt im Mittelalter ein kurzes Kapitel den 
Gründungen .des Welfen gewidmet, das aber schon deshalb nicht be- 
friedigen kann, weil es .eine Reihe sachlicher Irrtümer enthält. 

So rechtfertigt auch sder Forschungsstand den Versuch einer erneuten 
Zusammenfassung der Städtepolitik des Welfen. Ihre Gesamtwürdigung 
ist aber erst dann möglich, wenn wir 'uns zuvor, wenigstens in den ent- 
scheidenden Faktoren, die Entwicklung der Städte, die mit dem Namen 
des Herzogs verbunden sind, im 12. Jahrhundert verdeutlicht haben. 

Ein solcher Rundgang durch die Städte wird arn besten mit M ü n - 
C h e n  beginnen, das durch seine Lage im Herzogtum Bayern eine Son- 
derstellung einnimmt20. Vermutlich bei seinem ersten längeren Aufent- 
halt in seinem bayerischen Herzogtum, das .ihm .auf dem Regensburger 
Reichstag im September 1156 endgültig übergeben war, hat  Heinrich im 
Herbst 1157 die dem Bischof von Freising - es war niemand anders als 
Otto von Freising - gehörende Markt- und Zolistätte, die auf der gro- 
ßen Verkehrsstraße von Salzburg nach Augsburg am Isarübergang bei 
Föhring bestand, gewaltsam aufgehoben und .die Brücke über die Isar 
zerstört 21. Markt. Münze und Zoll wurden von Heinrich etwa eine Meile 
stromaufwärts bei einer Ortlichkeit Munichen, einer alten Mönchssiedlung 
mit einem Petrus-Oratorium, neu angelegt22. Die Salwtraße wurde hier 
auf einer Brücke über den Flnß geführt2s. Auf die Klage des Bischofs 
hin bestätigte Kaiser Friedrich I. auf einem Reidistag zu Augsburg zu 
Pfingsten 1158 durch eine Urkunde vom 14. Juni die vom Herzog er- 

'* H. Planitz, Die deutsche Stadt im Mittelalter (19341, 1398. Vgl. dazu schon 
die Bemeikunaen von A. V. Brandt in: ZVLGA 35 (1955), 147 ff. 
Außer der oben Anm. 1.3 angerührten neucsten Literatur vg1. zum folgenden 
vor allem: R. Hildebrand, Studien über die Monarchie Heinrich dcs Löwen 
(Diss. phil. Berlin 1931), '24 ff.; Denkmäler des Münchner Stadtrechts 1, bearb. 
V. P. Dirr, (Bayer. Rechtsqucllen Bd. 1, 1934); P. Dirrl Grundlagen der 
Münchner Stadtgeschichte (l93i); J. Bärrnann, Die Vcrfassungsgeschichte 
Münchens im Mittelalter (1938); F. Solleder, München im Mittel-ter (1938); 
R. Schaffer, An der Wiege Münchens (1950). In diesen Arbeiten ist auch die 
ältere Literatur, auf die hier nicht eingegangen werden kann, angeführt. 

?' Der Zeitpunkt ergibt sich aus dem Itinerar des Herzogs, vgl. J. Hcydei, Das 
Itinerar Heinrichs des Löwen, Niedeisächs. Jb. 6 (1929). 43 8. Im Jahre 1158 hat 
sich Heinridi vor dem Reichstag zu Augsburg nicht in Bayern aufgehalten. '' Auf die alle Streitfrage, ob diesc Mönchssiedlung von Tegernsee, Schäftlarn 
oder, wie neuerdings Tyroller meint, von Wessobrunn ausgcgangen ist, kann 
ich hier nicht eingehen. 

?3 Die Annahme von Schaffer, Frühgesch. Münchens a. a. O., 185ff., daß in 
München schon seit der Zeit des 11btes Eliinger von Tegernsee - also im 
zweiten Drittel des 11. Jahrhunderts - cine Brü&e bestanden habe, findet 
in den Quellen keine Stütze. 
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zwungene Verlegung". Friedrich fand allerdings in der Weise ein ge- 
wisses Kompromiß, daß dem Freisinger Bischof nicht nur bestimmte 
Anteile (ein Drittel) von den Einnahmen aus dem Marktzoll und der 
Münze in München verblieben, sondern daß dieser auch ein Mitbestim- 
mungsrecht an  der Verwaltung dieser Regalien erhielt, die entweder 
durch einen gemeinsamen oder durch einen herzoglichen und einen 
bisdiöflichen Beamten erfolgen sollte. 

Nach dem Sturze des Herzogs im Jahre 1180 schien das Todesurteil 
über die neue Gründung gesprochen zu sein, als der Kaiser noch im 
gleichen Jahre die Verlegung des Marktes und der Brücke von Föhring 
nach München widerrief und sie dem Bischof von Freising zurüdigabzj. 
Zur Ausführung dieses kaiserlichen Spruches ist es jedoch nicht gekom- 
men. Nur die Befestigungsanlagen des Marktortes sind vielleicht zeit- 
weilig niedergelegt worden2c. Der Eöhringer Markt wurde nicht wieder 
errichtet; München konnte sich weiter entwickeln. 

Sieht man von dem Eingreifen Heinrichs in den Jahren 115; und 
1158 ab, so hören wir in der Folgezeit nichts von irgendwelchen Maß- 
nahmen des Herzogs zu Gunsten seiner neuen Gründung. Soweit es das 
Itinerar erkennen läßt, hat sich Heinrich niemals in München aufgehalten. 
Auch für die gelegentlich geäußerte Vermutung, 'da5 in München damals 
schon eine herzogliche Burg gestanden hahe, fehlt jeder quellenmäßige 
Nachweis". Ehensowenig ist die Verleihung eines Stadtrechtes durch den 
Löwen bezeugt. In der Barbarossaurkunde von 1180 wird München noch 
als villa bezeichnet. Zweifellos ist München beim Sturz Heinrichs eine 
befestigte Marktsiedlung gewesenzs. Ob der Ort aber vor 1180 bereits 
eine Stadt im Rechtssinn gebildet hat, können wir nicht sagen. Spuren 

2' K. F. Stumpf, Die Kaiserurkunden des 10.; 11. und 12. Jahrhunderts (Die 
Rcichskanzlcr, vornehmlich dcs 10.. 11. und 12. Jahrhunderts, II), Innsbruck 
1863, nr. 3812; Dirr, Denkmäler des Mündner Stadtrechts a.a. O., S nr. 1; 
Schaffer, An dcr Wiege Münchens, 72 nr. 7. 

2z Stumpf nr. 4303; Dirr, Denkmäler, 5 nr. 3; Schaffer, ebd., 84 nr. 11. 
2s Das 1äBt die Angabe der Annales Schäftlarienses zu diesem Jahre, MG. SS. 

17, 337: Mtinid~en dertruitur, vcrmuten; doch trifft dic weitere Bemerkung 
der Annalen: Feringen rcedificattir, nicht zu. 
Zu dieser Frage Dirr, Grundlagen, 153 ff., Tyroller, 36, und D. Oestreich, 
Die Entstehung des Stadtgrundrisses von München und seine Entwicklung bis 
zur Mitte des 13. Jahrhunderts (Diss. Techn. Hadsch. München 1950 in 
Masch.-Schr.), 10ff. Die Annahme von Tyraller und Oestreich, der Herzog 
habe im Herbst I137 in München eine Burg angelegt, findet jedoch in den 
Quellen keine Stütze. 
Ein Ortolf, qtii preest maro, wird in einer Sdiäftlarner Tradition von etwa 
1173174 neben einem monetarius und tl~elonnrins unter dcn Bewohnern 
Münchens aufgeführt, A. Weissthanner, Die Traditionen des Klosters Schäft- 
larn 1 (Quellen U. Erörterungen z. bayer. Gesch. NF. 10;l. 1953), 201 f .  nr. 
204. Die Vermutung von Oestreich a. a. O., 10 U. 34 f., Heinrich habe diese 
Befestigung während seines Aufenthaltes in Bayern im Winter 1175176 er- 
bauen lassen, hat wenig Wahrscheinlichkeit für sich. 
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einer bürgerlichen Selbstverwaltung sind in München in dieser Zeit nicht 
zu erkennen. Die Rechtsprechung liegt in der Hand eines herzoglichen 
indesz8. Auch sonst sind uns für diese Zeit nur herzogliche Beamte für 
München bezeugt. Wenn es in den sogenannten Indersdorfer Annalen 
zum Jahre 1180 heißtso: Inceptio ciuitatis Monaci in Baaaria sub Fride- 
rico primo, so bringt diese zu Unrecht bezweifelte Nachricht doch wohl 
zum Ausdruck, da8 die Entwicklung von der Markt- zur Stadtsiedlung 
erst nach 1180 einsetztSi. Dafür spricht auch, da5 mercatores von Mün- 
chen erst zu Beginn der 9Oer Jahre begegnen SZ. Urkundlich wird München 
erstmalig in den Jahren 1214-17 als ciuitas bezeichnets3. Das Münchner 
Stadtrecht, wie es in demsogenannten Rudolfinum, .der Handfeste Herzog 
Rudolfs I. vom Jahre 1294, seine schriftliche Fixierung fand, geht in 
seinen Anfängen auf das beginnende 13. Jahrhundert zurüd<ad. 

Wenn viele Fragen bei den Anfängen Münchens noch offen bleiben 
müssen, so liegt dies vor allem .darin begründet, daß die Eigentums- 
verhältnisse am Grund und Boden im Raum von München in der Mitte 
des 12. Jahrhunderts bis heute noch ungeklärt sind und sich nach Lage 
der Quellen wohl niemals ganz befriedigend klären lassen, falls nicht die 
Forschungen zum Historischen Atlas von Bayern neue Erkenntnisse brin- 
gen. Für keine der verschiedenen Thesen, da5 der Herzog seine Markt- 
gründung auf welfischem Allodialbesitz, auf herzoglichem Kammergut 
oder auf klösterlichem Lehnsbesitz vollzogen habe, hat sich bisher ein 
schlüssiger Beweis erbringen lassen. Das gilt aber auch für die Annahme, 
da5 es sich dabei um herrenloses Schottergebiet a n  der Isar oder um den 
Boden freier Leute gehandelt habes%. Die alte Streitfrage, ob München 
eine allodiale oder herrschaftliche Gründnng ist, läßt sich bislang nicht 
entscheiden. 

Deutlich erkennen wir aber dieZiele desHerzogs. Es ging ihm darum, 
die wichtige, von Reichenhall nach Schwaben führende Salzstraße unter 
seine Herrschaft zu bringen und sich einen besonderen Anteil an den 
fiskalischen Einnahmen zu sichern, die sich aus einem Markt, einer Zoll- 
und Münzstätte an dieser Straße ergaben. Dabei handelt es sich nicht 
um eine vereinzelte Mdnahme.  Das Bestreben, die wichtigsten Handels- 
wege seines bayerischen Herzogtnms in seine Hand zu bekommen oder 
wenigstens einen bestimmten Einfluß auf sie auszuüben, wird auch sonst 

Dirr, Grundlagen, 110 ff.; Bärmann, 123 f .  und 181 f. 
30 MG. SS. 17, 332. - Ahnlich auch die Notiz des äItest.cn Totcnbuches des 

Franziskanerklosters, vgl. Solleder, 6. 
*' So auch Solleder, 6, und Schaffer, Frühgeschichte, 220. 
32 Schaffer, An der Wiege Münchens, 102 nr. 16. 
53 Ebd., 110 nr. 20. 
" <irrri, Denkmäler, 40 nr. 22; dcrs., Grundlagen, 42. 
3j ZU dieser Kontroverse jetzt vor allem Dirr, Grundlagen, 131 8.; Bärmann, 

36 ff.. insbes. 64. und Tyroller, 158.  und öfter, dessen eigene Thesen jedoch 
wenig plausibel sind. 
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in Heinrichs Politik sichtbarSe. In diesem Zusammenhang ist vor allem 
die etwa gleichzeitige Erbauung der Feste Landsherg am Lech zu nennen, 
durch die der Herzog den Salzhandel von München nach dem südlichen 
Schwaben und dem Bodenseegebiet kontrollieren wollte. Durch den Er- 
werb von Grafschaftsrechten im Salinenort Reichenhall und inBurghausen 
an .der Salzach wurde dieser herzogliche Einfluß auf den Salzhandel noch 
verstärkt. Indem er sich in Donaustauf festsetzte, brachte er auch den 
alten Verkehrsweg der Donau unter seine Kontrolle. F,benso waren 
wichtige Punkte des Italienverkehrs in seiner Hand. Man darf alle diese 
Maßnahmen aber nicht rein wirtschafispolitisch hetradten. Die Beherr- 
schung von Verkehrswegen innerhalb seines Herrschaftsgebietes war für 
Heinrich wie für jeden mittelalterlichen Territorialherrn in hohem Maße 
auch ein machtpolitischer Gewinn. 

Eine Betrachtung der Städtepolitik des Herzogs in Sachsen wird am 
besten ihren Ausgangspunkt bei L ü b e C k nehmen. Die Ereignisse der 
Jahre 1157-1159, die nach dem Brande des von Graf Adolf 11. auf dem 
Werder Bucu errichteten Ortes Lüheck zu den zähen Verhandlungen 
zwischen dem Herzog, dem Grafen und den Bewohnern Lübecks, weiter 
zu dem mii3glückten Versuch einer Konkurrenzgründung an der Wakenitz, 
der Löwenstadt, und schließlich dann zur Neugründung Lühedts im Früh- 
jahr 1159 führten, sind in der Forschung häufig behandelt worden und 
brauchen in allen ihren Einzelheiten hier nicht wiederholt zu werden%'. 
Der Bericht Helmolds von Bosaua8' .der diesen Vorgängen zeitlich und 
örtlich sehr nahesteht, scheint mir trotz gelegentlich geäußerter Zweifel 38 

den Ablauf dieser Ereipisse durchaus zutreffend wiederzugeben. Auch 
die bei Helmold wie stets fehlende genaue Chronologie ,dürfte jetzt gc- 
klärt sein40. Die Feuersbrunst, durch die das gräfliche Lüheck fast ganz 
zerstört wurde, ist demnach in .den Spätsommer oder Herbst 1157 anzu- 
setzen. Nach dem Scheitern der ersten Verhandlungen zwischen Graf 
Adolf und Herzog Heinrich vollzog dieser zu Beginn des Jahres 1158 
den Gründungsakt für die Löwenstadt, deren eigentlicher Aufbau im 

" Daiu vor allem Hildebrand, Studien 26ff., 58ff. und 70 ff., die jedoch 
das wirtsdiaftspolitisdie Moment zu stark betont; vgl. dazu dic Ergänzungen 
von E. Klebe1 in seiner Besprechung der Arbeit von Hildebrand in MIUG. 
46 (1932), 238 ff. und Dirr, Grundlagen, 33 f. " Zuletzt A. V. Brandt, Zur Einführung und Begründung, Festgabe zum 
SOOjährigen Bestehen Lübedcs seit der Neugründung untcr Heinrich dem 
Löwen (= ZVLGA. 39, 1959), 1 ff.; vgl. auch K. Jordan, Nordelbingen und 
Lübedc in der Politik Heinridis des Löwen, cbd. 29ff., insbes. 39f. 

'' Helmold, Chronica Slavorum c.  86, ed. Schmeidlcr [MG. SS. rer. Gcrm. in 
us. schal. 1937 9, 168 f. 

'Werartige Zweifel sind etwa von F. Rörig, Rheinland-Westfalen und die 
deutsche Hanse, HGbll. 58 (1933). 32 Anm. 21 (jetzt: Rärig, Wirtschaftskräfte 
a. a. O., 404) geäußcrt worden. 

'" Durch die Anm. 3 i  zitierte Untersuchung V. A. V. Brandt. 
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Frühjahr durchgeführt wurde. Als diese sich im Laufe des Sommers für 
den Handelsverkehr als ungeeignet erwies, begannen im Herbst des 
Jahres neue Verhandlungen zwischen Herzog und Graf. Adolf trat jetzt 
gegen erhebliche, uns aber nicht bekannte Gegenleistungen des Herzogs 
den Werder Bucu, auf dem dann im Frühjahr 1159 mit der Neugrün- 
dung Lübecks begonnen wurde, an Heinrich ab. 

Dieser Bericht Helmo'ds betont auf der einen Seite die wichtige Rolle, 
die der Herwg als Inhaber der Hoheitsrechte und als der neue Grundherr 
des Areals für die Neugründung spielte. Daß der Werder Bucu in sein 
Eigentum übergegangen ist, dürfte nach den Worten Helmolds nicht zu 
bezweifeln sein4'. Auf der anderen Seite lassen aber Helmolds Worte 
erkennen, daß dem Gründungsvorgang nidit nur längere Verhandlungen 
mischen dem Herzog und dem Grafen, sondern auch solche zwischen 
Heinrich und den Bewohnern des ersten Lübedz vorausgingen und daß 
diese auf seine Weisung mit dem Wiederaufbau der durch die Feuers- 
brunst zerstörten Siedlung begannen ". Helmold sagt ausdrücklich, daß 
die institores et ceteri habitatores des gräflichen Ortes Lübeck, die dann 
auf Geheiß des Herzogs in die Löwenstadt gezogen waren, nach Lübeck 
zurückkehrten. Es waren in erster Linie Kaufleute, deren Handel ,der 
gräflichen Siedlung in  ,den ersten Jahren ihres Bestehens einen raschen 
Aufschwung gegeben hatte, bis der Herzog durch das Verbot, in Lübedt 
Handelsmärkte abzuhalten, seit etwa 1152154 dem Ort starken Abbruch 
tat. Ob diese Siedlung des Grafen Adolf bereits eine Stadt im Rechtssinn 
gewesen ist, bleibt in hohem Maße fraglich. Die in ihr wohnenden Kauf- 
leute haben aber wohl schon eine Gilde gebildet, deren Vorsteher mit 
dem Herzog verhandelten. Die Lage dieses gräflichen Lübeck Iäßt sich 
mit Sidierheit nicht bestimmen, d a  sich keine Spuren von ihm erhalten 
haben. Die Annahme, daß es im Gebiet des späteren Dombezirkes im 
Süden des Werders gelegen hatda, ist wenig wahrsdieinlidi. Manches 
spricht dafür, daß wir diese Siedlung auf .dem Petrihügel zu suchen 
haben 44. 

" Die Annahme von Bärmann, Städtegiündungen, 10ff. und öftcr. Graf Adolf 
habe dem Herzog nur das Bodenregal auf dem Wcrder übcrtragen, im 
übrigen sei dieses Gebiet, soweit cs sidi nidit in den Händen der ersten 
Siedler befand, Iierrenloses Land gcwesen, sdieint mir nidit haltbar zu sein. 

i' Sietim iubenta duce reuersi sttnt mercatol-es cum gartdio desertis incommodi- 
tatibns novac civitatir et ceperunt rcadificara ecclesias et mcnia civitatir. 

43 So W. Brehmer, Bciträge zu einer Baugeschidite Lübeks, ZVLGA 5 (1888). 
l l i f f . ,  und ihm folgend Fr. Lenz, Die räumliche Entwimlung der Stadt 
Lübek bis zum Stralsunder Frieden 1370, Diss. Hannover 1936, 13, und 
F. Rörig, Heinridi d. Löwe und die Gründung Lübcd-s, DA. 1 (1937), 415 
(jetzt ders., Wirtschaftskräftc. 453). 

" Zu dieser Frage zuletzt G. Fink, Lübe&s Stadtgebiet, in: Städtewcsen und 
Bürgertum (Rörig-Gedächtnissdirift, 1932), 246 f. mit weiterer Literatur. 



10 Kar1 Jordan 

Die Bewohner dieses ersten Lübeck sind zweifellos als erste zurück- 
gekehrt und haben mit dem Wiederaufbau beg~nnen '~.  Zu ihnen kamen 
dann in den nächsten Jahren die bürgerlichen Neusiedler, einmal wohl 
deutsche, in Schleswig ansässige Kaufleute, deren Handel in der Zeit der 
ständigen dänischen Thronwirren starke Einbußen erlitten hatte46, vor 
allem aber kapitalkräftige Fernbän,dler aus Westfalen. Diese sind es 
gewesen, die die planmäßige Anlage der neuen Marktsiedlung nördlich 
des Petriviertels durchführten. Der Herzog schuf dafür die Voraussetzun- 
gen, indem er das bis dahin von einem dichten Wald bedeckte Gebiet 
roden ließ", wobei für diese Rodungsarheiten vielleicht die bäuerliche 
Bevölkerung der Umgebung aufgeboten wurde48. Außer diesem Areal 
für die Siedlung selbst hat Heinrich wohl schon damals ein Gebiet auf 
beiden Seiten der Trave den Bürgern als Feldmark überlassen'*. 

Dabei mußte sich der Herzog darauf beschränken, die Anweisungen 
für die verschiedenen zum Aufbau der Stadt erforderlichen Maßnahmen 
zn xeben. Er hat sich 1159 nur kurze Zeit im Raum von Lübeck auf- 
gehalten. Bereits um Pfingsten (31. Mai) brach er mit einem Ritteranfge- 
bot nach Italien aufl wo er am 20. Juli im kaiserlichen Lager von Crema 
eintraf 50. Die Ausführung der herzoglichen Anordnungen blieb seinen 
Beamten und vor allem den Bürgern selbst überlassen, denen dabei in 
der Anlage einer Stadt technisch erfahrene Kräfte zur Verfügung stan- 
den 5'. 

Oberblickt man diese Vorgänge der Jahre 1158 und 1159, soweit sie 
uns durch die zeitgenössischen Quellen greifbar werden, so scheint mir 
in siedlungsmäl3iger Hinsicht die Zäsur nicht so groß zu sein, wie es in 
der bisherigen Forschung zum Ausdruck kam, wenn man meinte, daß die 
Gründung des neuen Lubeck ein städtebaulicher Neuanfang gewesen 
sei. 

Ein solcher Neuanfang war allerdings in rechtlicher Beziehung ge- 
geben. Et statuit illic monetam et theloneum et iura civitatis honestissima, 
heifit es bei Helmold. Die Frage nach dem Zeitpunkt und dem Inhalt der 
Stadtrechtsverleihung durch den Löwen ist in ,der Forschung immer 
wieder diskutiert worden, ohne daß sie zu einem sicheren Ergebnis ge- 

' 5  Das betont mit Recht Th. Mayer, Die Anfänge Lübedis, Westf. Forsdi. 9 
(!956), 21 1; jetzt in dess. Mittelalterliche Studien a. a. O., 270 f. 

' 6  Uber diesen Niedergang Sdileswigs Saxo Grammaticus. Gesta Danorum lib. 
XIV e.  17, ed. Olrik-Reder, 399; dazu Jordan, Nordelbingen und Lübedi 
a. a. 0.. 41. 

" Vgl. die Urkunde Heinrichs für die Johanniskapclle in Lübedi vom Jahre 
lli5. Urk. nr. 104: cum Lubicensem insulam de altis nemoribris nuper erztarn 
~eccptioni nauii~m nfitam et idoneam providirsemnr. 

'8 Das vermutet mit Recht Reindie, Städtegründung a. a. O., 13. 
" Urk. Heinrichs d. L. nr. "40. 
.jqJ. Heydel, Das Itinerar Heinridis des Löwen a. a. O., 46. 

Auf die Bedeutung derartig gesdiulter Kräfte hat jetzt vor allem H. Reindie 
a. a. O., 17 ff. hingewiesen. 
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kommen wäre. Daß der Herzog den Bürgern in Form eines Privibegs 
eine Rechtssatzung gegeben hat, geht aus dem verfälschten Barbarossa- 
privileg für Lübeck, in dem ausdrücklich auf eine herzogliche Urkunde 
Bezug genommen wird, zweifelsfrei hervor5'. Für das Jahr 1159 ist aber 
ein solches Privileg wenig wahrscheinlich. Der Ausstellung einer so 
wichtigen Urkunde sind zweifellos Verhandlungen zwischen dem Herzog 
und den Bürgern, bei denen auch die Initiative für die Verleihung einer 
solchen Rechtssatzung lag, vorausgegangen. Vermutlich hat Heinrich d a  
verlorene Privileg im Sommer 1163 ausgestelltjs, als er sich im Juli an- 
Iäßlich der Weihe des ersten, noch aus Holz gebauten Doms zusammen 
mit Erzbischof Hartwig von Bremen und einem größeren geistlichen und 
weltlichen Gefolge in Lübeck aufhielt und dabei auch die Ausstattung. 
des Lübedter Domkapitels vornahm s4. Bei dieser Rechtsverleihung für die 
Bürger von Lübeck ist wohl auch die ihnen 1159 überlassene Feldmark 
erweitert wordensz. 

Wesentlich schwieriger ist nun die Frage, welches der Rechbinhalt 
dieser verlorenen herzoglichen Urkunde gewesen ist. Das liegt vor allem 
darin begründet, daß die  Barbarossaurkunde vom Jahre 1158, ,die sich als 
Bestätigung der herzoglichen Verfüpngen ausgibt, ihrerseits nur in einer 
überarbeiteten Fassung aus der Zeit von etwa 1225 vorliegt; wobei der 
Fälscher mögl.icherweise zwei echte Urkunden des Kaisers aus den Jahren 
1181 und 1188 zu einer Urkunde verarbeitet und durch fälschende Zu- 
sätze erweitert hatj6. Schon die Frage nach dem echten Kern dieser 
kaiserlichen Stadtrechtsurkunde läßt sich nicht mit Sicherheit beantworten. 
Bloch 57 hatte zu diesem Zweck die Urkunde Fürst Borwins I. von Meck- 
lenburg für Gadebusch aus dem Jahre 1225 herangezogen, in der dieser 
erklärt, er wolle den Bürgern von Gadebusch die  libertns verleihen, quam 

"? Stumpf nr. 4502. UB. der Stadt Lübedt 1,9 nr. 7 ;  F. Keutgen, Urkunden zur 
städtischen Verfassungsgesdiichtc (1901), 153 nr. 133: Insiiper ofiortunitatibus 
eorum acquiescentas, omnin iirra, qzre loci fundator Aeinricus,quondam d r ~ x  
Saxonie cir concessit et firivilegio suo fi~mauit, 7105 etiam ipszs concessimns. 

"3 So schon Urkunden Heinrichs des Löwen nr. "62: die angeblich vom Herzog 
den Bürgern verliehene Ratswahlordnung in niedeideutschcr Sprache ist 
eine Fälschung aus dem Ende des 13. Jahrhunderts, vgl. Urkunden nr. t 6 3 ,  
jetzt auch bei Kerlen, Das mittelnicderdcutsche Stadtrecht von Lübcdt nach 
seinen ältesten Formen (1951), 165. 

S *  Vgl. Urkunden nr. 59 und 60; dazu K. Jordan, Die Bistumsgründungen 
Heinridis des Löwen (Schriften des Rcichsinstituts für  ältere deutsche Ge- 
schichtskunde 3, 1939, Ncudruh 1952), 13 U. 97f. 

55 Ulk. nr." 61. 
,'$"aß dem verfälsditen Barbarossaprivileg von 1155 wohl zwci nicht mehr 

erhaltene echte Urkunden des Kaisers zu Grunde liegen und da!? die grund- 
sätzlidie Privilegierung der Stadt schon 1151 unmittelbar nach der Ubergabe 
Lübedts an den Kaiser erfolgt ist, hat unter Hinweis auf die Angaben 
Arnolds von Lübcdt lib. 11 C. 21 (S. 65) M. Unger. Ober das Barbarossa- 
privileg für Lübek, Wiss. 2s. der Karl-Marr-Universität Leipzig 3 (19331543, 
gesellsdiafts- U. sprachwiss. Reihe, 439 ff. wahrscheinlich gemacht. 

j' Bloch, Dcr Freibrief Friedrichs 1. a. a. O., 5 ff. 
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Fridericus quondom Romanorum imperator Lubicensibus indulsit et rex 
Danorum Waldemarw Mulnensibus5s. Das Stadtrecht Waldemars 11. für 
Molln ist nicht erhalten. Durch ,den Vergleich ,der nur schlecht über- 
lieferten Gadebuscher Urkunde mit dem Barbarossaprivileg glaubte 
Bloch Rückschlüsse auf die echte Vorlage der Kaiseruikunde ziehen zu 
können. Allerdings begnügte er sich in erster Linie mit dem Nachweis, 
daß der Begriff consules in Artikel 6 und 12 des Lübecker Privilegs inter- 
poliert sei. 

Einen eingehenden Vergleich heider Urkunden nahm dann Bär- 
manns8 vor, wobei er alle Bestimmungen der Barharossa-Urkunde als 
spätere Zusätze ansah, die in dem Gadebuscher Stadtrecht keine Ent- 
sprechung fanden. Zuletzt hat sich Unger 60 mit dieser Frage beschäftigt 
und ist dabei zu einem positiveren Ergebnis gekommen als Bärmann. 
Nach seinen Aufstellungen wäre die Barbarossa-Urkunde in der Haupt- 
sache echt. Nur in Artikel 3 sei bei der Verfälschung das ursprüngliche 
Nominationsrecht der Bürger für St. Marien durch das Patronatsrecht 
ersetzt. Ebenso seien i n  Artikel 6 und 12 an die Stelle der ursprünglidi 
genannten ciwes oder meliores später die consales eingesetzt. 

Darüber hinaus glaubt Unger auch die Rechtssätze bestimmen zu kön- 
nen, die auf die Zeit Heinrichs des Löwen zurückgehen. Es seien dies die 
Zoll- und Hansafreiheit der Bürger im Herzogtum Sachsen mit Ausnahme 
der Zollstätte in Artlenburg (Art. 4), das Recht der Bürger, überall im 
Herzogtum nur dem Stadtrecht zu unterstehen (Art. 5), die Verteilung 
der Bußen zwischen dem herzoglichen Vogt und der Stadt (Art. 6 und 7), 
die Verfügung über den erbenlosen Besitz (Art. 8), die Zoll- und Hansa- 
freiheit für ausländische Kaufleute in Lübeck (Art. 9), ,die Bestimmungen 
über den Zoll (Art. 10) und die Möglichkeit .des Geldwechsels in Lübeck 
(Art. 11). Auch die Verfügung, daß die Bürger nur zur Verteidigung 
ihrer Stadt verpflichtet seien (Art. 14), daß sie ihre persönliche Freiheit 
allein durch ihren Eid beweisen könnten (Art. 15), die Freiheit von jedem 
herrschaftlichen Anspruch nach Jahr und Tag (Art. 16) und vielleicht 
auch die Begrenzung des Wei~hbi~des  (Art. 17) sind nach Unger Bestand- 
teile des ursprünglichen herzoglichen Privilegs, :das außerdem eine gene- 
relle Bestätigung der Soester Rechtsgewohnheiten enthalten hätte. 

Alle diese Bestimmungen würden durchaus den Rechtsverhältnissen 
um die Mitte des 12. Jahrhunderts entsprechen. Artikel 14 paßt m. E. 
allerdings mehr in die Zeit des frühen 13. Jahrhunderts. Einige von 
ihnen finden, wie wir noch sehen werden, in anderen Siadtrechtsaufzeich- 
nungen, als deren Urheber der Herzog gilt, ihre Entsprechung. Ob aber 
das herzogliche Privileg von etwa 1163 diese einzelnen Rechtssätze be- 

$3 Med<l. UB. 1, 302 nr. 315. 
'I Bärmann, Städtegründungen a. a. O., 191 ff. 

In der Anm. 56 genannten Arbeit. 
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reits in dieser detaillierten Form aufgeführt hat, können wir bei der 
ungünstigen Quellenlage nicht entscheiden. 

Aber wenn wir auch diese Frage offen lassen müssen, so erkenncn 
wir doch - zumal auch aus anderen Quellen - die  Stellung, die der 
Herzeg gegenüber 'der Stadt einnahm. Als Stadtherr behielt er  die 
Hoheitsrechte in seiner Hand. Das war vor allem ,die Gerichtsbarkeit, die 
er durch einen Vogt ausüben ließ, an deren Bußen allerdings die Bürger 
einen Anteil erhielten. E r  verfügte auch über die Einnahmen an  der 
Regalienverwaltung, also Markt, Münze und Zoll. Da8 diese Einnahmen 
rasch wuchsen, erkennen wir schon aus der Tatsache, daß Heinrich zu 
Beginn :der 60er Jahre die Domkapitel in Ratzeburg und Lübedr mit 
einem nicht geringen Anteil an  diesen Zolleinnahmen dotierte%'. 

Den Bürgern überließ er nach dem Vorbild des Soester Rechtes vor 
allem die Kore, d. h. das Recht, Xormen für :die neu auftauchenden 
Probleme des städtischen Lehens zu schaffen und damit eine Friedens- 
ordnung in ihrer Gemeinschaft m sichern. Das bekannte Gotlandprivileg 
des Herzogs sagt ausdrücklich, daß er in seinen Städten den Frieden habe 
beschwören lassen"". 

Diese Lübecker Bürgerschaft war in ihren Anfängen keine organlose 
Gemeinde. Wenn Helmobd einmal von den fiatres Lubica?zae rei publi- 
caess spricht, so handelt es sich bei ihnen zweifellos um die älteste bür- 
gerliche Behörde in Lübeck. Mancherlei, vor allem die Bemerkung des 
Gotlandprivilegs über die Beschwörung des Friedens in den herzoglichen 
Städten, spricht dafür, daß sich .die Bürger, dem Soester Vorbi'd folgend, 
in Form einer städtischen Eidgenossenschafk zusammengeschlossen haben "'. 
Diese war im 12. Jahrhundert die gegebene Rechtsform für d ie  Bildung 
einer Stadtgemeinde. Der Vorstand dieses Schwurverbandes war die erste 
bürgerliche Behörde und ,damit der Vorläufer des späteren RatesG6. Die 
Rechte dieses Gremiums, ,das sich aus Kaufleuten zusammensetzte, be- 
standen einmal in dem Recht der Kore; es verwaltete die der Stadt zu- 

6' Urk. nr. 62 für das Domkapitel in Ratzeburg; nr. 60 für das Domkapitel in 
Lübedt; beide erhielten jährlich 27 Mark vom Zoll. 

eP Ulk. nr. 48:. . . i~ q~tibus~nmqt<~ ciwitatibt's n o ~ t i i ~ ,  ubi pacem sub iure izlran- 
do firmauinr~s. - Zur Kore vgL jctzt vor allem W. Ebel, Die Willkür (Göt- 
tinger rechtswiss. Studicn 6, 1953), 46 ff. 
C. i4, S. 142. 

6' Ennen, Frühgeschichte a. a. O., S. 177 ff.; Planitz, Die deutsche Stadt a. a. O., 
143 f. " Diese Annahme von Ennen a.a.0.. liS, und i n  der Besprechung der 
letzten Arbeit von L. V. Winterfeld, Rhein.Vjbl1. 20 (1955), 370, scheint mir 
in der viel diskutierten Frage über die Existenz eines .pnternehmerkon- 
sortiums" die größte Wahrscheinlichkeit für sich zu haben. Gber die Anfänge 
der Ratsverfassung, auf die hier nicht eingegangen werden kann, vgl. jetzt 
die noch ungedrudtte Kieler Dissertation von B. Scheper, Anfänge und For- 
men bürgerlicher Institutionen norddeutscher Hansestädte im Mittelalter 
(1960), 30Sff., deren Ergebnisse mir erst nachträglich bekannt wurden. 
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fallenden Anteile a n  den Bußen und übte wohl auch eine vom Herzog 
unabhängige Aufsicht über das Lehensmittelgewerbe am Markt aus. 

Nicht ganz durchsichtig sind die kirchlichen Verhältnisse in der Früh- 
zeit Lübecks. Die Bemerkung des Barbarossaprivilegs, daß die Bürger für 
die Marienkirche das Patronatsrecht hätten, ist zweifellos ein fälschender 
Zusatz. Vielleicht haben die Bürger ein Nominationsrecht bei der Ein- 
setzung des Pfarrers an der Marktkirche besessen. Die Patronatsrechte 
lagen in der ganzen Stadt in .der Hand des Domkapitels 08. 

Grund und Boden sind frei von einem stadtrechtlichen Arealzins. 
Rörig vermutete deshalb, daß  die Bürger dem Herzog das Grundeigen- 
tum abgekauft hätten6'. Das ist durchaus möglich. Ebenso nahe liegt aber 
auch die Annahme, ,da8 Heinrich den Bürgern den Arealzins ohne eine 
Gegenleistung erlassen hat. Von den verschiedenen dem Stadtherrn zu- 
fallenden Abgaben hatte der Arealzins nur geringe Bedeutung und besaß 
vielfach nur den Charakter eines Rekognitionszinses. So betrug er nach 
den Untersuchungen von H. Strahm" bei den Zähringerstädten nur 
einen Schilling für jede area. Jeder Stadtherr mußte bestrebt sein, mög- 
lichst günstige Ansiedlungsbedingungen bei der Gründung einer neuen 
Stadt zu schaffen, um Siedler zu gewinnen. So ist der Erlaß dieses ge- 
ringen Arealzinses auch sonst belegt, so etwa 112i für Brügge, wie er 
überhaupt bei den flandrischen Städten im Laufe des 12. Jahrhunderts 
verschwindet 6s. Das legt die Vermutung nahe, da8 der Herzog in Lübeck 
von sich aus auf diesen Zins verzichtet hatin. 

Besonders wichtig für eine solche wirtschaftliche Entu~icklung der 
Stadt war die Verleihung der Zollfreiheit im ganzen Herzogtum Sachsen, 
wohei nur die alte herzogliche Zollstätte in Artlenburg ausgenommen 
war. Auch .die Bestimmung, daß  die Bürger der Stadt ihre persönliche 
Freiheit, die sie hinnen Jahr und Tag erworben, allein durch ihren Eid 
ohne Zeugenbeweis sichern und sich im Bereich des Herzogtums überall 
nach dem Recht ihrer Stadt verteidigen konnten, kam dem Handelsver- 

" Uber die kirchlichen Verhältnisse H. Maybaum, Kirchgründung und Kiich- 
patronat in der Kirchenprovinz Hamburg-Bremen, ZSRG., KA. 25 (1936), 
400 11. U. W. Suhr, Die Lübccker Kirche im Mittelalter (Veröffcntl. z. Gesch. 
d. Hansestadt Lübeck 13, 1938), 72 8. 
Zulctzt in ciner Untersuchung: Heinrich d. Löwe und die Gründung Lübecks, 
a a. 0.. 443 ff. (jetzt: Wirtschaftskräfte. 477 ff.). 

6". Strahm. Die Arca in den Städten. Schweizer Beiträg-e zur allg-. Gesch. 3 
(1945). 22 ff. insbes. 30f .  
'q. Ennen, Rhein. Vjbll. a. a. O., 369. 
' 0  Auf die schwierigen Fragen der ältesten Stadttopographie von Lübedc, die 

seit Rörigs .Markt von Lübeck" a. a. 0. Hauptgegenstand der Kontroverse 
zwischen ihm und L. V. Winterfeld (vgl. deren Arbeiten .Versuch über die 
Entstehung des Marktes und der Ursprung der Ratsverfassung in Lübcck", 
ZVLGA. 25 (1925), 365ff., und: "Gründung, Markt- und Ratsbildung deut- 
scher Fernhandelsstädte" a. a. O., 21 ff. und 73ff.) war, kann ich hier nicht 
eingehen; vgl. zu dieser Frage jetzt A. V. Brandt, Stadtgründung, Grund- 
besitz und Verfassungsanfänge in Lübeck, ZVLGA. 36 (1956). 79 ff. 
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kehr sehr zugute. Dieser Grundsatz "Stadtluft macht frei" hat zweifellos 
zu den Kernsätzen der ersten Rechtsverleihung für Lübeck gehört. 

Eine planmäßige Förderung des Fernhandels in Lübeck durch den 
Herzog wird uns ausdrücklich von Helmold bezeugt, wenn er davon 
spricht, daß der Herzog Boten zu den Städten und Reichen des Nordens, 
nach Dänemark, Schweden, Norwegen und Rußland schickte und ihnen 
Frieden antrug, so daß sie zu seiner Stadt Lübeck freien Zugang und 
Verkehr hättenv'. Aus späteren urkundlichen Zeugnissen hören wir auch 
von Handelsverträgen, die er mit König Knud Eriksson und Herzog 
Birger von S c h ~ e d e n ' ~  und wohl auch dem Fürsten von Nowgorod ab- 
schloß's. Auch sein Eingreifen in die Streitigkeiten auf Gotland und das 
Privileg für die Gotländer dienten nicht nur .dem Schutze der deutschen 
Kaufleute auf der Insel, sondern kamen auch Lübeck zu,gute, da Heinrich 
den Besuch des Lübecker Hafens den Gotländern zur Pflicht machteid. 

Ebenso konnte sich die Tatsache, daß Heinrich Lübeck bereits ein 
Jahr nach seiner Neugründung im Jahre 1160 zum Sitz des Bistums für 
Wagrien bestimmte, für die Stadt nur günstig auswirken75. Damit war 
auch die Verbindung zwischen der städtischen Siedlung und der Iänd- 
lichen Kolonisation in Ostholstein, an der die Kirche besonderen Anteil 
hatte70, gegeben. Das starke Interesse, das der Herzog an der Entwick- 
lung der Stadt und des Bistums nahm, kam auch darin zum Ausdruck, 
daß er si& in der Folgezeit immer wieder in Lüheck auihielt. Nachdem 
er 1163 bei der Weihe des ersten, noch aus Holz errichteten Domes an- 
wesend war, legte er etwa 10 Jahre später den Grundstein für einen 
neuen Dom, der aus Stein erbaut wurde und fü r  dessen Bau der Herzog 
einen nicht unerheblichen jährlichen Bankostenzuschuß leistete7?. 

Gewiß bleibt bei den Neuanfängen Lübecks seit 1139 manches un- 
sicher, aber daß sich hier die politische Macht .des fürstlichen Stadtherrn 
und der kaufmännische Unternehmergeist der Bürger in ihren Interessen 
begegneten und in  glückhafter Weise verbanden, wird auch aus den 
spärlichen Quellen über die Frühgeschichte der Stadt deutlich. Für den 
Herzog war dabei entscheidend, daß dieser neue Handelsplatz an der 
Ostsee, der bereits in den ersten Jahren seines Bestehens älteren säch- 

" C. S6 S. 169. 
' 2  Urkunden Heinrichs des Löwen nr." 115. 
'3 Ebd. nr." 116. 

Ebd. nr. 48: ut . . . portunz nostrurn in Lvibyke diligenciur Ircquentent. 
Zur Sache vor allem F. Rörig, Reichssymbolik auf Gotland. HGblI. 64 (1940;. 

-. 1 ff., (jetzt: Wirischaftskräfte, 490 ff.). 
'* Jordan, Bistumsgründungen a. a. O., 95 ff. 

W. Weimar, Der Aufbau der Pfarr~r~anisation im Bistum Lübedc, ZGes 
.- SHG 74173 (1951), 95 ff., insbes. 226 E. 

Jordan, Bistumsgründungen. 10if.: das Jahr der Grundsteinlegung, 1173 
oder 1174, steht nidit fest 
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sischen Handelsorten starke Konkurrenz gemacht hatte, in seinen nn- 
mittelbaren Herrschaftsbereich eingegliedert war. 

Sehr viel bescheidener sind die Anfänge S c h w e r  i n s , der zweiten 
Stadtgründung des Hazogs im kolonialen Neuland's. Ober die Anfänge 
Schwerins als Stadt haben wir zwei sich gegenseitig ergänzende Qnellen- 
Zeugnisse des 12. Jahrhunderts. Helmold spricht vom Wiederaufbau 
Schwerins und der Befestigung der Burg durch den Herzog, nachdem 
das Obodritenland im Jahre 1160 erobert und verwüstet worden war?*. 
Gunzelin von Hagen, der Angehörige eines edelfreien Geschlechts ans 
dem Braunschweigischen, wurde damals auf dem slawischen Burgward, 
der auf einer Insel im Bnrgsee lag, als Präfekt des ganzen eroberten 
Landes eingesetzt. Daß Schwerin bald nach 1160 vom Herzog ius et 
formam civitatis erhalten hat, wird von Saxo Grammaticus bezeugtso. 
Urkundlich wird Schwerin als civitas zum ersten Mal in einem Privileg 
Papst Urbans 111. aus dem Jahre 1186 bezeichnets'. Auf Heinrich den 
Löwen als den Gründer der Stadt weist auch das älteste erhaltene Stadt- 
siege1 aus der Mitte des 13. Jahrhunderts hinE2. ES zeigt das Reitersiegel 
des Herzogs, und zwar nach einem der in den 6Oer Jahren üblichen 
Typare, und trägt die Umschrift: Dux Heinricus e t  Sigillum civitatis 
Zuerin. Bald nach dem Jahre 1160 dürfte ,die Erhebung des Ortes zur 
Stadt erfolgt sein. Dabei erhebt sich die Frage, ob außer dem slawischen 
Burgwall noch ein anderer vorstädtischer Siedlungskern vorhanden war. 
Die Quellen sagen darüber nichts. Es ist aber in neuerer Zeit die Ver- 
mutung geäußert worden, daß sich gegenüber dem Burgwall im Gebiet 
der heutigen Stadt schon vor 1160 eine sächsische Kaufmannssiedlnng 
befunden hats3. Dafür könnte die Bezeichnung oppidum bei Saxo für 
Schwerin vor seiner Erhebung zur Stadt sprechen. Ohne die Annahme 
einer solmen Siedlung wäre es auch kaum verständlich, daß Heinrich 
hier gleich nach dem Sieg über die Obodriten eine Stadt gründete. 

Die Rechtsgrundlage dafür bot ihm zweifellos das Bodenregal am 
eroberten Land, das er  für sich in  Anspruch nahms4. Das Schweriner 
Stadtrecht ist uns nur durch eine Reihe von Beividmungen an Tochter- 

'8 Uber die Anfänge Schwerins: A. Jesse, Geschichte der Stadt Sdiwerin 1 
(1913). 4ff: K. Hoffmann, Die Stadtgründungcn Mcdtlcnburg-Schwerins in 
der Kolonisationszeit vom 12.-14. Jahrhundert, Jbb. Ver. medtlcnb. Gcsdi. 
94 (1930), 1 E.: Urkunden Heinrichs des Löwen nr." 46 und Barmann, 
Städtcgründungen a. a. O., insbes.206 8. 

ie C 88. S. 172: Dzrx.. . cepit edificare Ztcerin et commti7iirc cnslrt'm. 
So 1ib.XIV C .  30, ed. Olrik-Rzder, 450: Henriciis . . . Guncellinzrm, firefectum 

oppidi Szzerini, q ~ o d  ntrper a Saxoriibus in potestatcm rcdeurctzm i t~r  et for- 
mam civitntis acceperat, . . . premittit. 
Jaffe-L. Reg. nr. 15533, Me&l. UB. 1, 136 iir. 141 

R2 Vgl. dazu Mcd-1. UB. 1, 66 nr. 71. 
83 Hoffmann a. a. O., S. 12 ff 
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städte aus .dem 13. Jahrhundert bekannt. Das älteste dieser Tochterrechte 
ist das von Güstrow aus dem Jahre 122585; es folgen die Bewidmungen 
für Malchow (1235)80, Malchin (1236)87, Röbel (1261)85 und Penzlin 
(1263) 89. Alle diese unter sich sehr ähnlichen Stadtrechte zeigen einen 
sehr viel weiter entwickelten Charakter als ,die ältesten Rechtssätze für  
Lübed-. Es fehlt in ihnen auch jede Bezugnahme auf Heinrich den 
Löwen. Irgendwelche Rückschlüsse auf das älteste Schweriner Stadtrecht 
des 12. Jahrhunderts lassen sie nicht zugo. Ob  der Herzog eine solche 
Stadtrechtsverleihung bereits in schriftlich fixierter Form vorgenommen 
hat, können wir nicht sageng'. 

Eine Betrachtung der Städtepolitik des Herzogs im altsächsischen 
Raum wird von B r  a n n s  c h  w e i g ausgehen müssen. Auch für die 
Frühgeschichte Braunschweigs fließen die Quellen nur spärlich, so daß 
die Anfänge .der Stadt immer wieder Gegenstand lebhafter Kontro- 
versen gewesen sind92. Die Wikforschung der  letzten Jahrzehnte, die in 
Braunschweig vor allem durch die Untersuchungen von Fritz TimmeaS 
vertreten ist, hat uns durch die Anwendung topographischer Methoden 
neue wichtige Aufschlüsse über die verschiedenen vorstädtischen Sied- 
lungskerne gebracht, wenn auch manche Fragen offen bleiben müssen. 
W i r  wissen heute, welche Bedeutung ein vielleicht noch ins 9. Jahr- 
hundert zurückreichender Hafen und Wikplatz beim Okerübergang am 
Damm auf dem  echten Flußnfer für das Werden der späteren Stadt 
gespielt hat. Die Aufgaben dieses Wikplatzes übernahm dann die um 
das Jahr 1000 geschaffene Kolilmarktsiedlung auf dem linken Ufer der 
Oker, ans der  durch ihre räumliche Erweiterung 'und die Anlage des 
Altstadtmarktes zu Beginn des 12. Jahrhunderts die spätere Altstadt 
erwuchs. Für den Aufschwung dieser Siedlung und ihres Handels war 

E W ~ & l .  UB. 1, 343 nr. 359. 
Es Ebd. 430 nr. 433. 
f' Ebd. 446 nr. 449. " Ebd. 2, 173 nr. 911. 

Ebd. 2, 227 nr. 987. 
" Das betont mit Recht Bloch a. a. O., 14 ff. 
I' So schon Bärmann; 207 f. 
'' Die Ergebnisse der älteren Forschung sind zusammengefaßt bei P. J. Meier, 

Nicdersächsischer Städteatlas, 1. Abt. (1922), 13 ff. 
er F. Timme, Die wirtschafts- und verfassungsgeschichtlichen Anfänge der Stadt 

Braunschweig (Diss. Kiel 1931); ders., Beiträge zur Siedlungsgesdiichte der 
Stadt Braunschweig, Braunschw. Jb. 3. Folge 2 (1940141). 35.; ders., Die 
erste Bebauung der Altstadt von Braunschweig, Braunsdiw. Heimat 33 (1949). 
3 ff.; dcrs., Ostsachscns frühcr Verkehr und die Entstehung alter Handels- 
plätze, ebd. 36 (1950). 107 E.; ders., Ein alter Handelsplatz in Braunsdiweig-, 
Niedersächs. Jb. 22 (1950). 33 ff. - Ergänzend dazu: 0. Stelzcr, Lage 
und Ausdehnung der Marktsiedlung Braunschwcig im 11. Jahrhundert, in: 
Forschungen zur braunschweigischcn Geschichte und Sprachkundc (o. J. [1954]). 
74 1f. - Zusammenfassend W. Spiess, Artikel Braunsdiweig, Xiedersädis. 
Städtebuch (Deutsches Städtebuch I11 1, 1932), 42ff., mit weiterer Literatur. 

2 I 1  Gbi. 78 
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es wichtig, daß hier die Oker schiffbar wurde und daß es - wohl schon 
im 11. Jahrhundert - gelang, ,die alte, von Köln nach Magdeburg füh- 
rende Handelsstraße, die ursprünglich weiter südlich die Oker über- 
schritt, hierher m verlegen. Da sich hier dieser westöstliche Weg mit den 
Straßen kreuzte, die von Süden aus dem Harzvorland nach dem Norden 
führten, entstand in Braunschweig schon frühzeitig ein wichtiger Mittel- 
und Schnittpunkt des ostsächsischen Verkehrss4. 

Ebensowenig wie ,das Alter des Waikplatzes 1äßt sich dasjenige der 
auf der Okerinsel gegründeten Burg des Grafenhauses der Brunonen 
bestimmen. Mutmaßlich ist sie im 10. Jahrhundert angelegt. Um 1030 
wurde in dem Burgbezirk ein Chorhermstift geweiht. Rechts der Oker, 
im Gebiet der späteren Alten-Wiek, lag das Herrendorf Brunswik, das 
mit der Gründung der Magnikirche Mittelpunkt eines umfangreichen 
Pfarrbezirks wurde. 

Als Heinrich der Löwe im Jahre 1142 die Herrschaft in Sachsen an- 
trat, sind diese drei Siedlungskerne, die Burg, <die jetzt als Burg Dank- 
warderode bezeichnet wird, die Kaufmannssiedlung auf dem linken und 
das Herrendorf auf :dem rechten Flußufer räumlich und rechtlich klar 
voneinander geschieden. Die spätere Altstadt hat vielleicht schon von 
Lothar III., der nach dem Tode seiner Schwiegermutter Gertrud im 
Jahre 1117 die Rechtsnachfolge der Brunonen angetreten hatte, ein Stadt- 
recht erhalten; doch läßt sich das mit Sicherheit nicht sagenss. Einen 
rechtlichen Sonderbezirk bildete das Egidienkloster südlich des Dammes. 

Wegen der zentralen Lage Braunschweigs innerhalb des welfischen 
Hausgutes machte Heinrich.den Ort, an dem er im Jahre 1144 zum ersten 
Mal urkundlich belegt ist, in steigendem Maße zu seiner Residenz und 
schuf durch die Anlage der Hagensiedlung und durch die Ummauerung 
jene äußere Einheit, die er in einer Urkunde für das Egidienkloster aus 
dem Jahre 1175 zum ersten Mal als ciuitas nostra Bruneswirh bezeich- 
net86. Am augenfälligsten wird uns dieses Wirken des Herzogs noch 
heute im Burgbezirk sichtbar, den er zu einem in seiner architektonischen 
Gestaltung für das 12. Jahrhundert in Deutschland einzigartigen Fürsten- 
sitz ausbauteei. An der Stelle der älteren Stiftskirche St. Blasien ließ er 

Zu der verkehrsmäßigcn Lage Braunscbweigs in dieser Zeit vg1. außer 
Hildebrand, Sächs. Staat a.a. 0.. 340ff.. vor allem Timme, Ostsachsens 
früher Verkehr a. a. 0. 

PT Dafür könnte dic Tatsache sprechen, daß im Jahr 1130 in den Urkunden 
Lothars 111. zum ersten Mal ein advocntus d e  Bri~neswic erscheint (DLoIII. 
127). Die Urkunde ist zwar in der vorliegenden Form eine Fälschung; doch 
geht die Zeuwenreihe wohl auf eine echte Vorlage zurück; vgl. F. V. Rcinähl, Die 
gefälsditen Zönigsurkunden des Klosters Drübedi, Ar&. f. Urk. Forsch. 9 (1926). 
137. Es handelt sich um Lothars minirtcrialir Liudolfus, den ersten uns be- 
kannten Angehörigen des Ministcrialengeschlechts von Dahlum. 

'>@ Urk. nr. 105: in allen früheren Datierungen heißt es immer nur Bruneswic. 
'' Zu den kunsthistorischen Problemen, auf die ich hier nicht eingehen kann, 

vgl. P. J. Meier U. K. Steinadier. Die Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt 
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seit 1173 den neuen Bau der Pfeilerbasilika errichten, ,der bei seinem 
Tod im wesentlichen vollendet war. Das alte castrzlm wurde gleichzeitig 
durch die neue Pfalz Dankwarderode ersetzt, die sich ebenbürtig neben 
die Kaiserpfalzen der Zeit stellte und ebenso wie diese mit einer Doppel- 
kapelle ausgestattet wurde. Mit der Errichtung des Löwendenkmals im 
Bnrghof wurde nicht nur ein Symbol der herzoglichen Herrschaft, son- 
dern zugleich auch ein Zeichen seiner Gerichtshoheit geschaffenge. 

Uber das Verhältnis des Herzogs zu der wohl schon unter Stadtrecht 
lebenden Altstadtsiedlung ist nichts bekannt. Die Annahme Rietschelss4 
daß er ihr ähnlicb wie der von ihm gegründeten Hagenstadt ein Privileg 
verliehen hat, findet in den Quellen keine Stütze. Manches spricht aber 
dafür, da5 Heinrich eine Befestigung des gesamten Stadtgebiets durch- 
geführt hat, von der nur die Alte-Wiek ausgenommen wurde. Mit dieser 
Befestigungsanlage hat man zrveifellos bei ,der Altstadt begonnen, indem 
man die Oker als Festungsgraben ableitete. Die Angabe bei Albert von 
Stade'oo, der Herzog habe die zcrbs mit Graben und Wall umgeben; 
wird man mit Rietschel'O' nicht auf die Burg beziehen dürfen, da diese 
zweifellos schon früher befestigt war, sondern muß unter urbs hier wohl 
den Platz der Stadt verstehen. 

Auch die Frage, ob :die Neustadt, das Weichbild nördlich des Burg- 
bezirks, noch von Heinridi dem Löwen angelegt ist oder ob sie erst nach 
seinem Tode entstand, läßt sich nicht enscheiden, da die Quellen für 
die Neustadt erst im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts einsetzen102 
Vielleicht reichen die Anfänge in die letzten Jahre des Herzogs zurück 

Dagegen ist uns der Hagen auf dem rechten Ufer der Oker ausdrück- 
lich als Gründung des Herzogs bezeugt. In den Izcra Indaginis, der Auf- 
zeidinung des Hagenrechtes aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts, wird 
zwar nicht ausdrücklich ausgesprochen, da5  der Herzog der Begründer 
des Weichbi1:des gewesen ist; er wird in ihnen nur als der Urheber der 
in den Iilrn verbrieften Rechte bezeichnet'03. Doch beruft sich Herzog 

Braunschivcig (192G2); G. Swar7.cnski, Aus dem Kunstkreis Heinrichs des 
Löwcn, Städcljahrbuch 718 (1932), 241 f?., und zuletzt 0 .  Stelzei, Braun- 
schiveig (1932). 

'9 H. Meyer U. K. Steinadcr, Das Roland zu Braunschiueig und der Löwenstein, 
Kadir. d. Ges. der Wiss. eil Göttingen, 1933, phjl. hist. Kl.. 159ff. Ober 
Löwen als Geiichiszeichcn eulctzt W. Oelmann, Uber alte Bonncr Rechts- 
dcnkmälcr, Rhcin.Vjbl1. 15/16 (1950/51), 15Sff., insbes. liO ff. 

" Die Städtepolitik a. a. O., 243. 
loO MG. SS. 16. 343: iicnricrw . . . ilrbcnz fossa et uni10 circi~mdedit. 
'O' a. a. O., S. 256 Anm. 2. 

Eine Anlage der Neustadt unter Heinrich dem Löwen nimmt P. J. Meier, 
Städtcatlas, 16, an; Spiess, Niedcrsädis. Städtebuch, 42, spricht vorsichtiger 
von der Gründung .um 1200". 

10% UB dcr Stadt Braunschweig 1,I nr. 1 (auch bei Keutgen, Urkunden, l i i  
nr. 131): Hoec snut iura et libert«tes Indaginis, qims btzrgcnscr n prima 
frrndnlionc iprir~s cizitatis nb illustve uiro Heinrico dnce Sexonie et Bawarie 
obtint<erunt. Die Inira sind wohl im Jahre 122611227 neu zusammengestellt 
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Albrecht I,, a's e r  im Jahre 1268 den  Lakenmacbern im Hagen ihr 
Innungsrecht erweitert, darauf, d a ß  nach den Aussagen alter und er- 
fahrener Männer Herzog Heinrich ludaginem Bruneswich primo furzdaret 
e t  construeret ac ei iura burginmndii et libcrtates daret"4. Diese ur- 
L~ndliche Angabe wird durch das Zeugnis der Braunschweigischen Reim- 
chronik aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts bestätigt, für die 
die Anlage und Befestigung des Weichbildes ein Werk  des Herzogs istiOs. 
Ein genauer Zeitpunkt für  die Gründung des Hagens wird uns nirgends 
angegeben. Die Reimchronik erwähnt sie zwar im Anschlu5 a n  die Regie- 
rung König Konrads 111.. doch handelt es sich dabei u m  einen znsammen- 
fassenden Bericht über die Zeit Heinrichs 'des Löwen, wobei alle chrono- 
logischen Angaben fehlen. Wenn  die ältere Forsdiung'os, der Reim- 
chronik folgend, die Hagengründung schon zu 1151152 ansetzte, so ist 
dieser Zeitpunkt zweifellos zu früh gewählt. A m  ehesten kommt dafür 
d ie  Zeit nach 1160 in Betracht '07. 

Das Gebiet des neuen Weichhil'des gehörte wohl zum welfischen 
Allodialbezirk rechts ,der Oker '08. Bei seiner Anlage galt es, das  sumpfige 
Ufergelände zu entwässern und durch Rodung bewohnbar zu machen. 
Z u  diesem Z w e k e  ha t  der Herzog flandrische Siedler herbeigerufen, die 
f ü r  diese Aufgabe besonders qualifiziert wareniQS. Ursprünglich umfaßte 
die Hagensiedlung nur ein schmales Gelände mit dem Bohlweg als ein- 
ziger von Norden nach Süden führender Straße. Die Flandrer brachten 

und von Herzog Otto baiegclt. Vgl. dazu außer F. Frensdorff, Studien zum 
Braunschweigischen Stadtrecht 11, Nachrichten der Gcs. dcr Wiss. zu Göttin- 
gen 1906, phil. hist. Kl., 278 E., jetzt vor allem B. Diestelkamp, Die Städte- 
privilegien Herzog Ottos d a  Kindcs (Diss. iur. Freiburg i. Br. 1959 in 
Masch.-Schr.), 28 ff. 

I"" UB. der Stadt Braunschweig 1, 14 nr. 7. 
<" V. 2673 ff., MG. Deutsche Chroniken 2, 493: 

uon dhissem uursten gar gemcyt 
wart gewidct und gelireyt 
dhe werte ro B~uneswidh, 
went her uzgab daz blidz, 
dar gelreyren ist dhe Hage. 
und hcyr mit howe tind mit rlage 
ir brrwen unte Westen.. . 

So Hänselmaiin im UB. der Stadt Braunschwcig und H. Dürre, Geschichte der 
Stadt Braunschweig (1873), 61. 

l1' Vgl. schon meine Bemerkungen in Urkunden Heinrichs des Löwen nr. $70; 
Meier a. a. O., 16, setzt die Gründung zu .etwa 1166". Spiess, a.a.O., zu 
.um 1170" an. 

'CWer Annahme von Bärmann, Städtegründungen. 42, auch hier handle es 
sich um eine Gründung lediglich kraft Herischaftsrecht auf herrenlosem 
Boden, kann ich nicht folgcn. 

'" Dic Ansiedlung von Flandrcrn ergibt sich aus der Urkunde des Jahres 1196, 
mit der das Moritzkloster in IIildcshcim Flandrer in der Dammvorstadt in 
Hildesheim ansiedelt (UB. der Stadt Braunschweig 2, 10 nr. 17, und UB. des 
Hochstifts Hildesheim 1, 502 nr. 524). In  ihr wird von dem ius nliorum 
Fl~ndrensium, qui morantur Brunswic et circa Albim, gesprochen. 
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auch das Gewerbe der Wollweberei mit, das sie in Braunschweig heimisch 
madi:en. So kann man von dem Hagen geradem als einem Industrie- 
viertel sprechen. Die wirtschaftliche Bedeutung der Neusiedlung legt die 
Vermutung nahe, da5  neben dem Herzog auch die Kaufleute der Alt- 
stadt an ihr beteiligt warenlrO. Der Herzog ließ das neue Weichbild 
nicht nur befestigen, sondern sicherte durch eine Rechtsverleihung seine 
Entwiklung im städtischen Sinn. 

Einmal wurde den flandrischen Siedlern ihr altes Recht zugesidiert "1; 

darüber hinaus mußte der Herzog bestrebt sein, durch günstige Bedin- 
gungen :den Hagen zu einem Anziehungspunkt für weitere Neusiedler zu 
madien. Auch bei .der ältesten Rechtsaufzeichnung für den Hagen; den 
Jura Indaginis, ist es wie bei den älteren Rechtssatzungen für Lübed: 
sehr schwer, eine ältere, auf die Gründungszeit znrürkgehende Schicht 
von jüngeren Zusätzen zu scheiden '12. Zu .diesem ältesten Kern gehören 
aber zweifellos die schiffahrtsrechtlichen Bestimmungen in 9 2 und 3, 
die freien Schiffsverkehr auf der Oker und Aller bis Celle und weiter 
bis Bremen und .die Befreiung von der Grundruhr gewähren. Wenn 
dabei als Ausgangspunkt des Verkehrs Brunswic genannt wird, so legt 
diese Ortsbezeichnung die Annahme nahe, daß es sich dabei um ein 
älteres, schon früher der Altstadt verliehenes Recht handelt. Auch die 
Wahl des aduocatus durch die conciues ($ 4) ist wohl alt. Dieser advo- 
catus ist nicht der herzogliche Stadtvogt, der iudex, in dessen Händen 
die hohe Gerichtsbarkeit liegt (vgl. 5 5 und 6) ,  sondern der Bürgervogt 
mit Aufgaben wohl auf dem Gebiete der niederen Gerichtsbarkeit und 
der Marktpolizei. Auch die Bestimmungen über die Duellhesdiränkung 
und die Verfestung ($ 7 und $ 8) weisen auf ein höheres Alter. Vor 
allem aber gehören der Erwerb der Bürgerfreiheit binnen Jahr und 
Tag ($ 9), der Erwerb 'der rechten Gewere ( S C  10) und die Bestimmungen 
über den erbenlosen Nachlaß ($ 11, 1) zu den Grün'ungsrechten. Bei den 
strafrechtlichen Bestimmungen läßt sich nichts Näheres sagen. Die Ah- 
gaben an die Katharinenkirche ($ 11, 2) und das Pfarrwahlrecht (S 12) 
gehören wohl der Zeit um 1200 an, .da sie an das Bestehen dieses Gottes- 
hauses geknüpft sind. Zusätze des 13. Jahrhunderts sind zweifellos die 
beiden letzten Bestimmungen, in denen den burgenses die Verwaltung 
ihrer Stadt durch consules, siczct kabere consueverunt, ($14) und die Be- 
freiung von der herzoglichen exnctio in Lüneburg gewährt wird (5  15). 
Von einem herzoglichen Arealzins im Hagen hören wir nichts. Vermutlich 
hat er ihn denBürgern erlassen. Auch in der Altstadt und in der Neustadt 

'la So Timme, Beiträge a. a. 0.. 5 f .  
1" Vgl. die in der A m .  109 zitierte Urkunde. 

Dazu Frcnsdorff a. a. 0.. 288 ff., Timme, Beiträge zur Siedlungsgesdiidite, - 
14 f., und zuletzt Diestelkamp, 2S ff. 
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kennen wir keinen stadtherrlichen Arealzins, doch liegen hier die Besitz- 
verhältnisse anders "5. 

Um gewisse Lücken in diesem Hagenrecht zu erklären, hat man in 
jüngster Zeit gemeint, es handle sich bei ihm nur um eine Ergänzung zu 
einem allgemeinen Hagenrecht in Niedersachsen, das in gleicher Weise 
für ländliche wie für städtische Hagensiedlnngen galt; doch ist diese 
Annahme eines solchen allgemeinen Hagenrechtes sehr hypothetisch. Die 
Zusammenhänge zwischen ländlicher und städtischer Hagensiedlung be- 
dürfen noch einer genaueren Untersuchung " 4 .  

Wenn auch manche Fragen in der Geschichte Brauuschweigs in der 
zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts nicht restlos zu klären sind, so er- 
kennen wir doch, welche Bedeutung der Herzog für die Entwicklung der 
Stadt in dieser Zeit gehabt hat. Durch den Ausbau seiner Residenz, durch 
die Gründung eines, vielleicht sogar mveier nener Weichbilder und durch 
die Anlage einer neuen Befestigung, die die verschiedenen Bezirke mit 
Ausnahme des alten Herrendorfes räumlich zusammenfaßte, hat er für 
das Werden einer Gesamtstadt eine entscheidende Rolle gespielt. Recht- 
lich blieben die einzelnen Weichbilder noch eigene Bezirke, bis in der 
Mitte des 1.3. Jahrhunderts eine einheitliche Ratsverfassnng für die ganze 
Stadt entstand. 

Ebenso wie Braunschweig bestand S t a d  e um die Mitte des 12. Jahr- 
hunderts aus mehreren, insgesamt fünf Siedlungszellen, als es Heinrich 
dem Löwen gelang, i n  den Jahren 1144145 nach dem Aussterben der 
Grafen von Stade, der Udonen, zusammen mit der übrigen Stader Erb- 
schaft diesen Ort, der ,damals der wichtigste Handels- und Verkehrsplatz 
an  der unteren Elbe war, in  seine Hand zu bringenns. Das waren ein- 
mal die alte Wiksiedlnng an der Schwinge, ,die alte gräfliche Burg auf 
dem Spiegelberg und die im 11. Jahrhundert von den Bremer Erz- 

H. Kleinau, Der Grundzins in der Stadt Braunsdiweig bis 1350 (Leipzigcr 
reditrwisr Sfiidirn 4 0  19091~ - ~ ~~~~. .. ~... . . . , . . -. 1 .  

K. A. Kroesdiell, Rodungssiedlung und Stadtgiiindung. Ländliches und 
städtisdies Hagenrecht, BI. f. dt. Landesgesdi. 91 (1934), 53 ff., insbes. 66 f . ;  
dazu aber F. Engel, Gab es ein städtisches Hagenredit in Nicdersadisen?. 
Niedersädis. Jb. 27 (1953), ??Off.; dazu wiederum K~oeschcll. Nnrh einmal 
das städtische Haeenrcdit in Niedcrsadisen. ebd. 28 1 

~~~~~ ~ ~ - ,  . . -~ 

1956). 246 ff.. und das ~ ~ ~ , ,  ~ ~, ~~~ - -~ ~ 

Schlußwort in di&r Kontroverse von ~agenname, Hagenredit und 
Hagenhufe, ebd. 252ff.,  der mit Redit daraiif hinweist, daß zur Klärunx 
dieser Frage noch nähere Untersuchungen crforderlidi sind. 
Zur Gcschichtc von Stade jetzt vor allem E. V. Lehe, Stade als Wikort, 
Stadcr Jb. 1948, 1 ff.; H. Wohltmann, Geschichte der Stadt Stade (1947$); 
ders., Die Anfänge der Stadt Stade, HGbll. 69 (1950), 46ff . ;  ders., Artikel 
Stade, Niedersädis. Städtebudi, 338ff.; E. V. Lehe, Stade und Hamburg 
tim 1180, Stader Jb. 1954, 6 3 8 .  - Der Zeitpunkt des Erwerbs der Stader 
Erbsdiaft (1144143) dürfte jetzt gesidiert sein, vgl. K. Jordan, Herzogtum 
und Stamm in Sachscn im hohen Mittelalter. Niedcrsädis Tb. 30 11958). 19 
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bischöfen geschaffene Marktsiedlung um die alte Taufkirche von St. 
W,ilhadi. Dazu kamen die Fischer- und Schifferniederlassung westlich 
der Schwinge um St. Nikolai und der Bezirk des zwischen 1132 und 113i 
von den Udonen gestifteten Prämonstratenserstiftes St. Georg. Da der 
Herzog aller Wahrscheinlichkeit nach als Erbe der Stader Grafen auch 
die Bremer Stiftsvogtei innehattexte, konnte er nicht nur im gräflichen, 
sondern auch im erzbischöflichen Gebiet von Stade Herrschaftsrechte gel- 
tend machen. 

Wir können hier das Ringen zwischen dem Herzog und dem Bremer 
Erzbischof Hartwig von Stade (1148-11G8), bei dem es auch um den 
Ort Stade ging, nicht im einzelnen verfolgen. Seit etwa 1155 ist der 
Löwe im unbestrittenen Besitz von Stade, wo er sich mehrmals aufhielt 
und auch die Bu1.g aushauen ließ 117. Für die Entwicklung derStadt wurde 
es bedeutungsvoll, daß er die verschiedenen Siedlnngszellen mit Aus- 
nahme der abseits liegenden Fischersiedlung mit einer gemeinsamen 
starken Befestigungsanlage umgehen ließ und diesen Ort mit Stadtrecht 
bewidmete"8. Ober den Zeitpunkt heider Maßnahmen ist nichts bekannt. 
Von einer Befestigung Stades hören wir zwar erst zum Jahre 1181, als 
sich Heinrich nach dem Verlust seines übrigen Herzogtums und Nord- 
elbingens hierher zurückzog. Die Angaben Arnolds von Lübeck lassen 
aber keinen Zweifel daran, daß sie nicht erst damals, nach dem Sturze 
des Löwen, sondern schon früher angelegt war1'#. Eine solche Stadt- 
befestigung konnte zudem nicht in kurzer Zeit geschaffen werden, son- 
dern nahm einen längeren Zeitraum in Anspruch. 

Uber die Verleihung .des Stadtrechtes hören wir nur etwas aus der 
umfangreichen Urkunde, die König Otto IV. im Jahre 1209 den Bürgern 
der Stadt ausstellt und in deren erstem Teil er das Recht bestätigen will, 
quod a d  e iusdem loci firofectum recolende memor ie  Hei~rr icus  dux Sa-  
xonie  JJater noster statuit  120. Da im letzten Satz dieses ersten Abschnittes 
auf eine Verfügung des Bremer Erzbischofs Siegfried (1180-84) Bezug 
genommen wird, habe ich diese verlorene Stadtrechtsurkunde in der Aus- 
gabe der Urkunden Heinrichs des Löwen zu etwa 1189 eingereiht, als 

'lE Daß die Udonen seit dem Ende des 11. Jahrhunderts im Besitz der Bremer 
Stiftsvogtei waren. hat R. G. Hucke. Dic Grafen von Stade, 900-1144 
(Schriften des Stader Geschimts- und Heimatvereins 8. 1956). 140 E.. wahr- 
scheinlich gemacht. 

"' Heinrich ist 1163 und 116i in Stade nachweisbar: Hcydel, Itinerar, 59 U. 

66. Hclmold C. 102 (S. 202) spricht von dem "~obile illird cosirum Stndhen. 
'I8 Zum folgenden E. Kcvser. Die Erteilunp des Stadtrechtes an Stade durch 

~einrichden Löwen. Stader Archiv 1954; 54 ff. 
"* Arnold lib. 11 C. 22 (Schulausgabe, 66): DUX . . . apud Stadium positus 

erat. .  . Maximo ~ n i m  vollo civitntem i[>snm ci~cumdedcrat et miinitiones 
fortissinas cum madrinis ibidcrn constrtixcrnt; vgl. dazu Keyscr. a. a. O., 57 f.  
Keg. Impcrii 5 nr. 976, letzter Druck: P. Hasse, Schleswig-Holst. Regesten 
und Urkunden 1, 130 nr. 2i6. 
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der Herzog nach der Rürkkehr von seiner zweiten Verbannung von Erz- 
bischof Hartwig 11. mit den Grafschaften Stade und Dithmarschen be- 
lehnt wurde 121. Demgegenüber hat Keyser mit Recht darauf hingewiesen, 
daß dieser Passus vermutlich ein späterer Zusatz zu der ursprünglichen 
Rechtsverleihung ist und daß wir diese wohl am besten in  die Zeit von 
etwa 1155-1 170 anzusetzen haben 1". Wenn Helmold einmal zum Jahre 
1164 von der ciuitos Stadensis ~pricht'~3, SO Iäßt dieser Begriff civitas 
allerdings keine Rückschlüsse auf den Zeitpunkt der Stadtrechtsbewid- 
mung zu, da er von Helmold nicht nur im Sinne von ,Stadt", sondern 
sehr viel allgemeiner für größere Siedlungen gebraucht wird. 

Dieser erste Teil der Urkunde Ottos IV., der seiner Form nach, von 
zwei offensichtlichen Einschüben ($ 10 und 12) abgesehen, eine Bestäti- 
gung ,der von Heinrich verliehenen Rechte ist, regelt zunächst Fragen 'der 
Gerichtsbarkeit, dann die Rechtsstellung der Bürger und das Erbrecht. 
Zunächst werden die Bürger von der vare befreit ($ 1 ) ;  es folgen Bußen 
für verschiedene Vergehen (5 2-6). Als Richter erscheint dabei der 
advocatus, zweifellos der stadtherrliche Stadtvogt, der in einer späteren 
Bestimmung (5 12) geradezu als wikvogt bezeichnet wird. Nur einmal 
($ 6)  wird vom gräflichen Gericht gesprochen. Wichtig ist vor allem die 
nächste Bestimmung ($ 7 )  mit demErwerb der persönlicheuFreiheit durch 
jeden Bürger, der Jahr und Tag unter dem Recht des wikbeletl~e gelebt 
hat. Weiter wird bestimmt, da8 jeder, der die Freiheit eines Bürgers 
bezweifelt, ohne geeignete Bürgen beibringen zu können, bestraft wird 
($ 8). Der Nachlaß (herwede) eines Bürgers soll dem rechtmäßigen Erben 
Jahr und Tag aufbewahrt werden (s 9). Schließlich heißt es, .da& jeder, 
der ein Erbe Jahr und Tag unangefochten besitzt, näher am Beweis ist 
als ein Kläger ($ 1 1 ) .  Diese Bestimmungen über ,die persönliche Rechts- 
stellung der Bürger und das Erbrecht sowie einzelne dieser Bußordnun- 
gen finden in den Rechtsaufzeichnungen für Lübeck und die Braunschwei- 
ger Hagenstadt ihre Entsprechung, bilden also zweifellos den ältesten 
Kern des Stadtrechtes. Wenn zu Beginn der Urkunde von den b~crgenses 
et of~timi cives gesprochen wird ($ I ) ,  so darf man jedoch aus diesem 
Begriff der ofitimi cives nicht schließen1z$ ,daß Heinrich der Löwe der 
Stadt Stade bereits die Ratsverfassung verliehen habe, d a  .diese Formu- 
lierung wohl erst der Urkunde Ottos IV. angehört. Eine Ratsverfassung 
Iäßt sich auch für Stade erst zu Beginn des 13. Jahrhunderts nachweisen. 

Die Bestimmungen dieses Stader Privilegs über die Rechtsstellung der 
Bürger und ihr Erbrecht ($ 7-9 und $ 1 1 )  bilden, wie die stadtgeschicht- 
liche Forschung schon wiederholt bemerkt hat, in fast wörtlicher Uber- 
einstimmung den Inhalt einer Urkunde, die Kaiser Friedrich I. im Jahre 

'" Urk. nr. * 124. 
lz3  C .  97 (Si 190). 

121 a. a. O., 54 ff. 
SO K e y ~ e r  a. a. 0 ,  54. 
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1186 den Bürgern von B r e m e n  ausgestellt hat'Ps. Sie gibt sich aller- 
dings als eine Bestätigung von Rechten, die angeblich schon Kar1 der 
Große der Stadt verliehen haben soll. Ein Unterschied zwischen beiden 
Urkunden für Stade und Bremen besteht lediglich ,darin, daß in dem 
Kaiserdiplom für Bremen die Hörigen der Bremer Kirche von dem Er- 
werb der persönlichen Freiheit binnen Jahr und Tag ausgenommen 
werden (§ I) und rdaß auch die Verfügung des Stader Privilegs über den 
unangefochtenen Besitz des Erbes (5 11) in Bremen ebenfalls nicht für 
den kirchlichen Besitzstantd gilt (5 4). 

Rietschel glaubt, diese weitgehende wörtliche Ubereinstiminung zwi- 
schen beiden Urkunden nur so erklären zu können, da8 die Bremer Bür- 
ger mit Hilfe des verlorenen Privilegs des Herzogs für Stade eine Fäl- 
schung angefertigt und diese dem Kaiser zur Bestätigung vorgelegt hät- 
ten'ze. Demgegenüber vertrat Herbert Meyer die Ansicht, da8 beide 
Rechtsbriefe auf Heinrich den Löwen zurückgingen, daß dieser also etwa 
gleichzeitig mit dem verlorenen Privileg für Stade auch ein mit diesem 
teilweise gleichlautendes für Bremen ausgestellt habe, von ,dem wir sonst 
allerdings nichts wis~en '~ i .  Haase hat sich dieser Annahme Meyers an- 
geschlossenl28, während die jüngste Arbeit zur mittelalterlichen Ver- 
fassungsentwidrlung Bremens von Schwarzwälder die Frage, oh das Bar- 
barossaprivileg eine verlorene Urkunde des Herzogs für Bremen oder 
die verlorene Stadtrechtsbewidmung Heinrichs für Stade benutzt hat, 
offenlassen will '29. 

Wir berühren damit das Problem der Stellung des Herzogs zumHoch- 
stift und der Stadt Bremen, das aufs engste mit der Frage der Bremer 
Stiftsvogtei im 12. Jahrhundert zusammenhängt. Die Forschung nahm 
bisher im allgemeinen an, daß Lothar von Süpplingenhurg sich im Jahre 
1089 in den Besitz 'der Stiftsvogtei gebracht habe, die dann mit dem 
Herzogtum zunächst an Albrecht den Bären und später an Heinrich den 
Löwen übergegangen seilst Demgegenüber hat Hucke wahrscheinlich 
gemacht, da5 im Jahre 1089 nicht ,der junge Graf von Süpplingenburg, 
der zudem damals noch keine Beziehungen zum Bremer Erzstift besaß, 

' W  Stumpf nr. 4472; Bremisches UB. 1, 71 nr. 65; Keutgen, Urkunden. 18 
nr. 25a. Die Gegenüberstellung der entsprechenden Stellen schon bei Riet- 
schel a. a. 0.. 245 Anm. 2. 

1 2 h .  a. O., S. 246. 
'" H. Meyer, Freiheitsroland und Gottcsfrieden, Neue Forschungen über den 

Bremer Roland, HGbll. 56 (1931). 76ff.; ders., Bürgerfrciheit und Herrscher- 
gewalt unter Hcinrich dem Löwen, HZ. 147 (1933): 258. 
C. Haase, Untersuchungen zur Geschichte des Bremer Stadtrechtes irn Mittel- 
alter (Veröffentl. aus dem Staatsarchiv Bremen 21, 1953). 468. 

"' H. Schwarzwälder, Entstehung und Anfänge der Stadt Bremen (Veröffentl. 
aus dem Staatsarchiv Bremen, 24, 1955). 254ff. 

' S V o  zulctzt Haase, 49, und Schwarzwälder, 188 ff. 



26 Kar1 Jordan 

sondern .der mächtige Graf und Markgraf Luder-Udo 111. von Stade die 
Bremer Vogtei erworben hat, die bei den Udonen verblieb und nach 
i'brem Aussterben an Heinrich den Löwen kam '31. Auf jeden Fall hat 
der Herzog die Rechte eines Stiftvogtes wahrgenommen, und zwar nicht 
nur, wie man gelegentlich gemeint hat'a2, in den Jahren 1155-58, als 
Erzhischof Hartwig seine Regalien durch kaiserlichen Urteilsspruch ver- 
loren hatte, sondern auch nach dem Ausgleich zwischen Heinrich und dem 
Erzhischof. Die starke Position des Herzogs im Erzstift blieb unter Hart- 
wig und vor allem seinem Nachfolger, Erzbischof Baldewin, einem Günst- 
ling des Welfen, unangetastet '$3. 

Diese Stellung als Stiftvogt bildet die Rechtsgrundlage für ein Privi- 
leg Heinrichs für die Bürgerschaft. Nur mit der Annahme einer solchen 
herzoglichen Urkunde lassen sich m. E. die weitgehenden Uhereinstim- 
mungen zwischen dem Barharossaprivileg und den auf Heinrich anrück- 
gehenden Rechtssatzen für Stade erklären. Die Einschränkungen zu Gun- 
sten der Bremer Kirche gehören wohl erst der Zeit Barbarossas an, der 
damit dem Erzhischof Hartwig 11. entgegenkam. Uber den Zeitpunkt 
dieser heiden Rechtshewidmungen ,des Herzogs können wir nichts sagen. 
Manches könnte dafür sprechen, sie in die erste Hälfte der GOer Jahre zu 
setzen, in  denen ,die Rechtsverleihungen für Lüheck, Schwerin und die 
Braunschweiger Hagenstadt erfolgten. 

Für die Rechtsentwicklung Bremens ist die HerrschaR des Herzogs 
auch deshalb bedeutsam, weil es damals zur Ausbildung einer eigenen 
Stadtvogtei kam. In der bekannten Bürgerweideurkunde, die Erzbischof 
Hartwig I. im Jahre 1139 den Bürgern ausstellte, wird zum ersten Mal 
ein adwocntus ciuitatis genannt'34. Es ist Adolf von Nienkerken, ein 
Edelfreier, der zur nächsten Umgehung des Herzogs gehört '35 und der 
dieses Amt zweifellos in .dessen Auftrag ausübt. In seinen Händen lag 
das Stadtgericht. Da er aber nicht ständig in Bremen weilte, wurde er 
durch einen Untervogt (aduocatus minor) vertrcten1aa. 

Wenn Heinrich auf der einen Seite durch diese Maßnahmen auch die 
städtische Entwicklung Bremens förderte, so muß man andererseits in 
Bremen selbst sein Regiment als drückend empfunden haben. So erklärt 
es sich wenigstens, da8 die Bremer Bürger sich im Jahre I l 6 i  der großen 
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Koalition weltlicher und geistlicher Fürsten in Sachsen gegen den Herzog 
anschlossen und Graf Christian von Oldenbnrg, der zu den Gegnern des 
Herzogs gehörte, in  ihren Mauern aufnahmen's'. Heinrich wurde der 
Bewegung in diesem Gebiet schnell Herr. Er konnte die Stadt bald ein- 
nehmen. Die Bürger, die geflohen waren, konnten durch Vermittlung des 
Erzbischofs den Frieden mit dem Herzog nur gegen die hohe Geldbuße 
von mehr als 1000 Mark erkaufen. Der Bericht Helmolds über diese Er- 
eignisse läßt deutlich erkennen, daß der Herzog das Vorgehen der Bre- 
mer Bürger als einen Rechtsbruch betrachtete '58. Zugleich kann man aber 
auch bei diesen Vorgängen beobachten, wie die Stadtgemeinde von sich 
aus politisch aktiv wurde, ohne daß wir allerdings ihre Organisations- 
form im einzelnen zu erkennen in der Lage sind'39. 

Mit diesen bisher behandelten Städten - Lübeck, Schwerin, Braun- 
schweig, Stade und Bremen - ist die Reihe der Städte im niederdent- 
schen Raum, für deren Werden oder Weiterentwicklung der Herzog ent- 
scheidende Bedeutung gehabt hat, nicht erschöpft. Wir betonten bereits, 
daß die Maßnahmen des Löwen für diese Orte sich am zwanglosesten 
in die Zeit etwa von 1159 bis 11i0 einreihen, in der er auch sonst in 
seiner sächsischen Territorialpolitik die stärkste Aktivität entfaltet hat. 
In den 7Oer Jahren treten andere Probleme mehr in den Vordergrund 
seiner Politik. Als aber Heinrich der Löwe nach seinem Sturz und dem 
Verlust seiner beiden Herzogtümer daran geht, mit Hilfe des ihm ver- 
bliebenen Allodialbesitzes langsam eine neue Territorialherrschaft auf- 
zubauen, lassen sich wieder mehrere MaDnahmen zu Gunsten einzelner 
Städte erkennen. 

In diese Zeit fällt vielleicht die Erhebung L ü  n e b u r  g s  zur Stadt I4O. 
Allerdings fehlt uns dafür jedes sichere Zeugnis. Wenn aber Herzog 
Otto von Braunschweig im Jahre 1247 der Stadt Lüncburg die Rechte, die 
sie a firima fundatione habuit, bestätigt und erweitert und sich im Ein- 
gang der Urkunde auch auf seine predecessores principes beruft"', so 

1" Helmold; C. 103 U. 104 (S. 203 ff.); vgl. audi dic Bemerkung bei Albert von 
Stade, MG. SS. 16, 346: aolcntes it<gr<m dr~cis excutere. 

'3-t trnnsfugcrunt cives eizr (scil. Bremen) ix  Balildes, eo qimd fieccassent 
adversas duccni et iitrnssent Christinno, et f~osuit eos d ~ x  in i~roscriptionem, 
qriousar~c intemcntu n~dLicfiiscofii mille ct BO omplit~s malc i~  ergenti pacem . . 
&dem>ti sunt. 
Vgl. Schwarzwälder, 206. 
Zur Frage einer solchen Stadtrcchtsverlcihung für Lüneburg jetzt vor allem 
H. J. Rieckenbcrg, Lüneburg, eine Stadtgründung Heinridis des Löwen?. 
Niedersädis. Jb. 25 (19533, 32 E.; C. Haase, Das Lüneburger Stadtrecht, Um- 
risse seiner Geschichte, in: Aus Lüneburgs tausendjähriger Vergangenheit 
(19563, 67 ff., und B. Dicstelkamp, a. a. 0.. 146 E. Ober Lüneburgs Früh- 
zeit audi H. Küdi - G. Wintcr, Artikel Lüneburg; Niedersächs. Städtebuch. 
990 K --" ... 

I'' UB. der Stadt Lüneburg 1, 36 nr. 67 
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liegt die Vermutung nahe, daß zu diesen Vorgängern auch sein Großvater 
Heinrich der Löwe gehört. Dafür spricht, daß einzelne Bestimmungen im 
ersten Teil dieses umfangreichen Privilegs, so die Gewährung freien Bo- 
denbesitze und freien Erbrechtes, der Erwerb ,der Bürgerfreiheit binnen 
Jahr und Tag  und die Vergünstigung des Beweisvorteils, wenn jemand 
seinen Besitz rechtmäßig ein Jahr besessen hat, ihre Entsprechung in den 
anderen auf .den Löwen zurückgehenden Stadtrechten finden und sich 
durchaus den Rechtsverhältnissen des 12. Jahrhunderts einordnen. 

Ober den Zeitpunkt einer solchen eventuellen Rechtsverleihung kön- 
nen wir allerdings nur Mutmaßungen anstellen. Lüneburgs Aufstieg mm 
Fernhändlerplatz war erst möglich, nachdem das benachbarte Bardowick 
seine führende Rolle als Handelsplatz im nordöstlichen Sachsen eingebüßt 
hatte. Hatte schon die Gründung Lübecks dorcb Graf Adolf von Holstein 
dem Ort 'd2 a n  der Ilmenau starken Abbruch gebracht und zur Abwande- 
rung von Kaufleuten nach Lübeck geführt. so hat die Zerstörung Bardo- 
wicks durch Heinrich den Löwen, dem die Stadt im Jahre 1189 nach 
dessen Rückkehr aus England starken Widerstand leistete, ihr Schicksal 
besiegelt. Sie sank fortan zu einem unbedeutenden Dorf herab. 

Ihre Rolle als Han8delsplatz übernahm fortan Lüneburg. Auch in 
Lüneburg können wir am Ende des 19. Jahrhunderts mehrere vor- 
städtische Siedlungskerne erkennen. Das sind einmal die Salinensiedlung 
am Fuße der alten, damals herzoglichen Burg mit dem ins 10. Jahr- 
hundert zurückreichenden Marktplatz und dem Klosterbezirk St. Michacl 
und dann das östlich davon an der Ilmenau gelegene Dorf Modestorp 
mit einer alten Sendkirche. Rieckenberg nimmt an; daß die zwischen bei- 
den Siedlungszellen liegende .Neustadt" mit dem Markt und dem regel- 
mäßigen Straßennetz um 1190 von Heinrich dem Löwen angelegt ist und 
daß sich hier Kaufleute niederließen, die bis dahin in Bardowick wohn- 
ten'43. Das ist durchaus möglich; nur scheint mir der Versuch Riecken- 
bergs, hier eine Stadtplanung zu erkennen, die in den Zähringerstädten 
des 12. Jahrhunderts ihr Vorbild habe und die deshalb auf Heinrich den 
Löwen, den Schwiegersohn Konrads von Zähringen, zurückgehe, nicht 
überzeugend zu sein. Die Frage. ob man wirklich von einem für die 
Zähringergründungen typischen Grundriß sprechen kann, bedarf noch 
einer genaueren Untersuchung. Eine Rechtsverleihung für Lüneburg wäh- 
rend Heinrichs letzter Lebenszeit ist aber recht wahrscheinlich. 

Sind wir bei Lüneburg weitgehend auf Vermutungen angewiesen, so 
sind wir über die Stellung Heinrichs des Löwen zu der H a m b u r g e r  
N e  u s t a d t , die 1188 durch Graf ,&dolf 111. von Holstein und eine 

'" Bardowid selbst dürfte sdion in der ersten Hälftc des 12. Jahrhunderts 
Stadtrccbt besessen haben. Helmold bezeidinet es stets als civirns und stellt ea 
einmal dem cnrtelliim Lüneburg gegenüber: C. 54, S. 104. Die Gesdiichte 
Bardowids bedarf aber noch einer näheren Untersudiung. 
a. a. O., 35. 
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Gruppe von Neusiedlern unter Führung des Wirard von Boizenburg 
gegründet wurde, besser ,unterrichtet. Als der Herzog im Herbst 1189 
aus England nach Deutschland zurückkehrte, brachte er in den näch- 
sten Monaten Nordelbingen in  seine Hand. Auch Hamburg stellte sich 
auf seine Seite. Damals, vermutlich gegen Ende des Jahres 1189 oder 
im Frühjahr 1190, hat der Löwe den Hamburger Bürgern ein wich- 
tiges Zollprivileg ausgestellt. Es ist nicht erhalten, doch kennen wir 
seinen Inhalt aus zwei Bestätigungsurkunden, die Graf Albrecht von 
Orlamünde als Statthalter des ,dänischen Königs Waldemar 11. in den 
Jahren 1216 und 1224 ausgestellt hat und von denen gerade die erste 
den Rechtsinhalt .dieser verlorenen Urkunde recht genau wiedergibt'44. 
Bei einigen Zollstätten an der Elbe oberhalb Hamburgs erhielt die Stadt 
völlige Zollfreiheit. Für den Land- und Schiffszoll und den Zoll auf der 
Bille wurden genaue Bestimmungen getroffen. Auch sollten die Bürger 
die Weide- und Holznnlning genießen, wie sie seit alters her (für die 
Altstadt) bestand, und sich im übrigen des Lübecker und Soester Rechtes 
erfreuen. Diese Bestimmungen über die Zollfreiheit berühren sich, wie 
Reincke gezeigt hat, sehr eng mit den Zollprivilegien, die Lübeck bei 
seiner Neugründung durch den Herzog erhalten hatte. Für die soeben 
gegründete Hamburger Neustadt bildete dieses Privileg eine wertvolle 
Ergänzung der Zollbefreiungen, die ihr von Graf Adolf 111. und von 
Kaiser Friedrich I. gewährt worden waren. 

In seiner subtilen Untersuchung der ältesten Hamburger Urkunden 
hat Reincke dieVermutung geäußert, daß die Hamburger Neustadt gegen 
Ende des Jahres 1189 noch eine weitere, ebenfalls verlorene Urkunde 
vom Herzog erhalten habe. Sie habe eine Bestätigung der Freiheiten zum 
Inhalt gehabt, die Friedrich I. der Stadt bei ihrer Gründung ver- 
liehen hatte'45. Dieses Deperditum glaubt Reincke aus der auf den 
Namen Graf Adolfs 111. mit dem Datum des 24. Dezember 1190 ge- 
fälschten Urkunde140 erschließen zu können, deren Zeugenreihe diesem 
verlorenen herzoglichen Privileg entstamme. Auch ihrem Inhalt nach 
ginge diese Fälschung auf eine echte Urkunde des Herzogs zurück, die 
dann im Jahre 1223 auf den Namen des holsteinischen Grafen umge- 

"' Vgl. Urkunden Heinrichs des Löwen nr. ' 123. Die beidcn Urkunden Al- 
brechts von Orlamünde sind gedruckt im Hamburg. UB. l. 353 nr. 401 und 
419 nr. 483. Vgl. auch schon das Regcst im Hamburg. UB. 1, 258 nr. 291. 
Zur Sache jetzt die grundlegende Arbeit von H. Reindre, Dic ältesten Ur- 
kunden der Hansestadt Hamburg, in dess. Foischungcn und Skizzen zur 
Harnburgischen Geschichte (Veröffcntl. aus dem Staatsarchiv dcr Hansestadt 
Hamburg 3, 1951), 93ff.. zu diesen Urkunden insbes. 1518. und vor 
allem 138 E.; R. möchte das verlorene Privileg des Herzogs zum Frühjahr 
1190 ansetzen. 

'" Xeind-e a. a. O., 161 ff., vgl. dazu schon meine Bemerkungen, HGbll. 71 
(1952), 95. 
Hamburg. UB. 258 nr. 292. 
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schrieben worden sei. Für eine solche Annahme einer zweiten verlorenen 
Urkunde des Löwen für Hamburg scheint mir allerdings diese Zeugen- 
reihe nicht ausreichend zu sein, zumal die in ihr genannten Persönlich- 
keiten in keinem näheren Verhältnis zum Herzog stehen. 

Uber den Kreis der bisher bcbandelten Städte hinaus hat man den 
Versuch gemacht, den Prozeß der Stadtwerdung anderer niedersächsischer 
Städte mit dem Herzog in Verbindung zu bringen. So bezeichnet Hilde- 
brand die Gründung der Stadt H a  n n o v e r als sein Werk I". Sie stützt 
sich dabei auf die Stederburger Annalen, ,die Hannover bei der Zer- 
störung durch Heinrich VI. eine ciuitas nennen14s. Dieser Begriff ciuitns 
allein ist allerdings für das Bestehen einer Stadt noch nicht beweiskräftig. 
Die neueren Untersuchungen zur Geschichte Hannovers im 12. und frühen 
13. Jahrhundert haben ergeben, daß es zur Zeit Heinrichs 'des Löwen 
noch ein Marktort war, den vielleicht der Herzog selbst auf seinem Allo- 
dialbesitz in Anlehnung an ein bereits bestehendes Dorf gegründet hat. 
Noch in der Urkunde der drei Söhne Heinrichs des Löwen über die 
Teilung des welfischen Besitzes im Jahre 1202 wird der Ort als ofifiidwn 
bezeichnet. Die Entwicklung zur Stadt setzt erst zu Beginn des 13. Jahr- 
hunderts ein. Im Jahre 1241 verlieh Otto ,das Kind das Stadtrecht'". 

Nach Hildebrands Annahme hätte Heinrich auch H a  1 d e n  s 1 e b e n  
mit einem großzügigen Stadtrecht begabt und die Bewohner des Ortes 
zu städtischen Bürgern gemacht '$0. Bei dieser These geht sie wiederum 
von der Bezeidinnng ciuitas ans, die sich in einigen Quellen für die Feste 
Neu-Haldensleben in der sumpfigen Ohreniederung findet's'. Zweifellos 
kam dem Ort, der mit der Erbschaft .der Grafen von Haldensleben an 
Lotbar von Süpplingenbnrg übergegangen war, für die welfische Terri- 
torialpolitik im östlichen Sachsen eine besondere Bedeutung zu. Er war 
der östliche Stützpunkt der welfischen Macht gegenüber den Territorien 
der Askanier und des Erzbistums Magdeburg. So gingen die Kämpfe 
zwischen ,dem Herzog und seinen ostsächsischen Gegnern sowohl in den 
Jahren 1166167 wie in den Jahren 1179181 gerade um den Besitz des von 
ihm sehr stark befestigten Ortes. Dementsprechend findet sich audi in den 
Quellen über diese Kämpfe meist die Bezeichnung castrunz oder cnstel- 

'" Sächsischer Staat a. a. 0.; 336 ff 
:. 16, 222. 
: der Civitas Honovere bis 1241. Niedersächs. 

privilegicn a. a. 0.. 111 8.; zusammcnfass~nd auch J. Studtrnark - H 
Piath, Artikel Hannover, Niedersächs. Städtebuch, 169 ff. 

z:o sä  chsischcr Staat, 331 ff. 
"' So in den Ann. Palidenses zu 11i9 U. 11S1, MG. SS. 16. 95; in den Ann 

Stedcrburgenses zu 1181, ebd. S. 214, und bei Arnald V. Lübedc lib. I1 C. 11, 
e r,? 
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Zum, gelegentlich auch oppidumL5! Nach der Eroberung durch Heinrichs 
Gegner im Jahre 1181 wurde Haldensleben zerstört und erst seit 1193 
von den Magdeburger Erzbischöfen wieder aufgebaut ' 5 3 .  Als Erzbischof 
Albert von Magdeburg 1224 ,der Stadt Haldensleben ein wichtiges Privileg 
verleiht, bestätigt er ihr auch die Ländereien, die sie seit den Tagen 
Heinrichs besessen hat ' 5 ' .  Daraus geht aber nicht hervor, daß Haldens- 
leben bereits vom Herzog ein Stadtrecht erhalten hat. Man wird also die 
Annahme Hildebrands zum mindesten als fraglich bezeichnen müssen. 
Wenn sie das Ziel einer solchen Stadtgründung des Herzogs darin sieht, 
Haldensleben zu einem Verkehrsknotenpunkt im östlichen Sachsen zu 
machen, so wirkt diese These bei der Lage Haldenslebens in einem un- 
wegsamen Gebiet wenig überzeugend. Erst eine genaue Untersuchung 
der frühen Stadtgeschichte des Ortes, die noch aussteht, kann in dieser 
Frage eine Klärung bringen. 

In  jüngster Zeit ist schließlich sehr lebhaft d ie  Frage diskutiert wor- 
den, ob H a n n o v e r s  C h - M ü n d e n eine Gründung Heinrichs des 
Löwen oder der thüringischen Ludowinger ist. In  seiner geographisch 
orientierten Untersuchung über die Entwicklung der Stadt sieht Beuer- 
mann'jj einen Beweis für die schon früher vertretene These, daß der 
Herzog ihr Gründer sei, in  dem Stadtgrundriß. der eine enge Verwandt- 
schaft mit .denen der Zähringerstädte zeige und deshalb auf eine Anlage 
durch den Löwen hinweise. Dieses Argument wirkt jedoch nicht sehr 
überzeugendl56. Einen anderen Weg ist K. A. Eckhardt gegangen, der 
die Besitzverhältnisse in dem Gebiet um Münden untersucht hat1j7. Er  
gibt ein eindrucksvolles Bild von den Besitz- und Herrschaftsrechten, die 
der Löwe an der Werra und Oberweser innegehabt hat. Erst nach seinem 
Sturz hätten die Ludowinger diesen Raum ihrem Herrschaftsbereich ein- 
gliedern können. Da in Münden bald nach 1180, etwa 11821S3, ein Be- 
amter des Landgrafen nachweisbar ist und der Ort 1189 in einer Ur- 

'" SO sprechen aurh die Ann. Palidcnses zu 1166167 vom cnst,rrm, MG. SS. 16, 
93; ebenso ständig die Ann. Pegavienscs, ebd. 260 8.; in den Ann. Magde- 
burgenses findet sich neben dem Begriff cnstrrrm auch die Bezeichnung oppi- 
dum, ebd. 192ff. Die Ann. S. Petri Erphesfurtenses maiores, Monuments 
Erphesfurtensia (cd. Holder-Egger MG. SS. us. sdiol., IS99), 63 E., nennen 

nr. 724. 

390. 
'j' K. A. Ed-hardt. Heinrich der Löwe an  Werra und Oberweser (Beiträge zur 

Geschichte der Werralandsdiaft 6, 2. Aufl. 1938); vgl. audi K. A. Ekhardt, 
Quellen zur Rechtsgeschichte der Stadt Witzenhausen (Veröffentl. der hist. 
Kommission für Hessen und Waidcd- X111 4, 1954), XXXVIII ff. 
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kunde Ludwigs 111. von Thüringen als civitas bezeichnet wird, meint 
Eckhardt, da8 die Erhebung zur Stadt nicht erst von den Ludowingern 
nach 1180, sondern schon vor diesem Zeitpunkt von Herzog Heinrich 
vollzogen sein müsse, der diesen Ort wohl vom Reiche zu Lehen trug. 

Münden lag zweifellos auf dem Boden des allen Reichsforstes Kau- 
funger Wald, in  dem nach neueren Untersuchungen die Ludowinger 
schon vor 1180 Herrschaftsrechte ausgeübt haben'". Deutet schon diese 
Tatsache mehr auf eine Gründung durch die thüiingischen Landgrafen 
hin, so spricht, wie man jüngst betont hat'jQ, dafür vor allem die enge 
Verwandtschaft des Mündner Rechts mit anderen thüringisch-hessischen 
Stadtrechten, während sich zwischen dem Mündner Recht und dem Recht 
der StZdte des sächsischen Stammgebiets keine näheren Berührungen 
ergeben. Dieses Mündner Stadtrecht ist uns allerdings erst aus einer 
Stadtrechtsurkunde Herzog Ottos des Kindes aus dem Jahre 1247 be- 
kannt, als die Stadt nach dem Aussterben der Ludowinger als Reichs- 
lehen an das Haus Braunschweig-Lüneburg fiel. Da wir über die Ge- 
schichte der Stadt bis zu diesem Zeitpunkt nur sehr wenige Quellen 
haben, wird sich die Entstehung der Stadt wohl kaum befriedigend 
klären lassen '60. 

In der Forschung ist schließlich die Vermutung ausgesprochen worden, 
Heinrich habe auch die Stadtentwid-lung G o s 1 a r s beeinflnßt und 
hier die Einrichtung eines Rates durch die Bürger gestattet1". Bei dieser 
These ging man von der Annahme aus, daß der Herzog seit etwa 1152 
im Besitz der Reichsvogtei Goslar gewesen sei, diese aber während der 
Auseinandersetzungen mit den sächsischen Fürsten in den Jahren 1166168 
verloren habe1e2. Für einen solchen zeitweiligen Besitz der Reichsvogtei 
fehlt aber jeder schlüssige Beweis. Die Tatsadie, daß Anno von Heim- 
burg, ein Ministeriale des Herzogs, in mehreren Urkunden der 50er und 
beginnenden 60er Jahre als advocatzcs Goslariensis bezeichnet wird, ist 
dafür noch nicht bewei~kräf t ig~~s.  Die häufigen Hoftage Friedridis I. in 

'" K. A. Kroeschcll, Hessen und der Kaufunger Wald im Hochmittelalter (Diss. 
iur. Göttingen 1953 in Masch.-Schr.). 

'" K. A. Kroesdiell, Zum Witzenhäuser Stadtrecht von 1265, Zs. d. Ver. f. hess. 
Gesch. U. Landeskunde 68 (195i). 212ff., und B. Diestelkamp. Städteprivile- 
sien 2 a. 0. 189 R 

- - -. . . \. - -. ,, ... 
:"Wicicse von L. Weiland, Goslar als Kaiscrpfali; HGbll. 5 (ISS1), 3 f., begrün- 

dete Annahme findet sidi nach bci K. Bosl. Dic Reichsministerialität der 
Salier und Staufer (Sdiriitcn der Monuments Geimaniae historica 10, 1. 
1950), 189, und K. Bruchmann, Artikel Goslar, Niedersächs. Städtebuch, 157. 

'*' 0. Haendle, Die Dicnstmannen Heinrichs des Löwen (Arbeiten zur dt. Redits- 
und Verf. Gesch. 8. 1930), 20 ff. 



Die Städtepolitik Heinridis des Löwen 33 

Goslar sprechen aber dafür, daß der Ort, der damals zweifellos schon 
den Charakter einer Stadt hatte, und die Vogtei im ununterbrochenen 
Besitz des Kaisers waren'61. Von einem Einfluß des Herzogs auf die Ent- 
wicklung der Stadt ist nichts bekannt. Ebenso unzutreffend ist auch die 
Annahme, daß der Löwe den thüringischen Reichsstädten M ü h 1 h a U - 
s e n  und N o r d  h a n  s e n ,  die er bei den Kämpfen des Jahres 1180 
verwüstete, Freiheitsbriefe verliehen habe '65. Irgendwelche Hoheits- 
recht~ hat er gegenüber diesen beiden Städten niemals ausgeübt '%*. 

Dieser Rundgang durch .die einzelnen Städte, der allerdings manche 
Probleme in deren stadtgeschichtlicher Entwicklung während des 12. 
Jahrhunderts nur kurz berühren konnte, war notwendig. um abschliegend 
die Frage zu beantworten, ob man von einer Städtepolitik des Herzogs 
sprechen kann und worin ihre charakteristischen Merkmale liegen. Man 
wird die erste Frage m. E. zweifellos bejahen dürfen. Nur kann man 
diese Politik Heinrichs gegenüber den Städten seiner beiden Herzog- 
tümer nicht auf eine einheitliche Formel bringen. 

Heinrich hat nicht, wie Rietschel meinte, als erster deutscher Fürst in  
seinen Städten in größerem Umfang die Ratsverfassung eingeführt oder 
den Grundsatz .Stadtluft macht frei" in seinen Städten zuerst verwirk- 
licht. Ebensowenig ist es aber richtig, wenn Ruth Hildebrand in ihrem 
Buch über den sächsischen Staat Heinrichs des Löwen die Ansicht ver- 
tritt, diese Städtepolitik des Herzogs sei der Teil einer groiSaugelegten 
Wirtschaftspolitik gewesen, deren Ziel die Schaffung eines großen nieder- 
deutschen Wirtschaftsgebiets war. Diese Vorstellung einer territorialen 
Wirtschaftspolitik paßt in  keiner Weise zu den Verhältnissen des 12. 
Jahrhunderts, in dem schon in räumlicher Beziehung in den sich erst 
allmählich herausbildenden Territorien alle Voraussetzungen für die 
Bildung eines geschlossenen Wirtschaftsraumes fehlten'*i. 

Wenn schließlich Bärmann das Charakteristikum der Städtegründun- 
gen des Löwen darin sieht, da8 sie in hoheitsrechtlicher Form, lediglich 
mit Mitteln des öffentlichen Rechtes durchgeführt seien, so nimmt er 
m. E. eine zu starke Vereinfachung eines vielschichtigen Vorganges vor. 
Die herzogliche Gewalt in Sachsen war im 10. und 11. Jahrhundert be- 
sonders gering entwidrelt, so daß die Billunger nur dort herzogliche 
Funktionen ausüben konnten, wo sie gleichzeitig herrschaftliche Rechte 

'*". Rothe, Goslar als Residenz der Salier (1940), 34. 
lG' H. Meyer, Bürgerfreiheit a. a. O., 305. 
'" Die Qnellcnfolge für beidc Städte jetzt bei W. Flach. Die Entstehungseeit 

der thürinpisdien Städte, Zs. des Ver. f .  thür. Gesch. U. Altertumsk. 36 
(1942), 97 f. 

'07 Zu dieser Frage einer territorialen Wirtschaftspolitik im Mittelalter vgl. 
sdion die Bemerkungen von F. Rörig, Territorialwirtschaft und Stadtwirt- 
sdiaft, HZ. 150 (1934), 457 ff., jetzt in dess. Wirtschaftskräfte a. a. 0.. 421 ff. 

3 HGbl .  78 
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besaßen. Erst Lothar und dann in noch stärkerem Maße Heinrich der 
Löwe selbst haben eine herzogliche Obergewalt für den Gesamtbereich 
des Herzogtums auszubilden versucht, ein Vorgehen, das immer wieder 
den Widerstand der übrigen Dynasten hervorrief '68. So kann man für 
die Zeit des Löwen noch nicht mit dem Begriff einer Landeshoheit des 
Herzogs operieren. Gegen diese These einer rein hoheitlichen Form der 
Stadtgründungen spricht vor allem auch die Tatsache, daO der Herzog 
in den Teilen seines sächsischen Herzogtums, in denen er nur herzog- 
liche Rechte geltend machen konnte, keine Städte gegründet hat. Das 
gilt für den ganzen westlichen Bereich Sachsens. In  Westfalen hat er die 
städtische Entwicklung eher gehemmt als gefördert. Hier beginnt eine 
Periode neuer Stadtgründungen erst nach seinem Sturz'69. Nur dort, WO 

Heinrich neben dieser von ihm beanspruchten herzoglichen Obergewalt 
auch über herrschaftliche Machtgrundlagen verfügte, sei es über Allodial- 
besitz, sei es als Inhaber von Vogteirechten, sei es wie in Schwerin in 
Ausübung des königlichen Bodenregals am herrenlosen Land; hat er die 
städtische Bewegung weitergeführt. 

Wie überhaupt in der Rechtsgeschichte muß man sich in der Stadt- 
geschichte des Mittelalters von einer monokausalen Betrachtung frei- 
machen, weil die Verhältnisse in den einzelnen Städten verschieden 
lagen. Die präkommunale Entwicklung hatte im Machtbereich des Löwen 
verschiedene Stadien erreicht, als er seine Herrschaft antrat. Durch ihn 
wird sie bei einer Reihe von Orten entscheidend weitergeführt und zum 
Abschluß gebracht. 

Die Gründung einer Stadt ist ein Rechts- und ein Siedlungsakt. Als 
Stadtherr vollzieht der Herzog den Rechtsakt; der Siedlungsakt wird 
von anderen Gruppen durchgeführt. 

Die Verleihung eines Stadtrechtes bedeutet jedoch nicht den Verzicht 
auf das wichtigste Recht eines mittelalterlichen Herrschers, die Gerichts- 
hoheit. Deshalb behält sich der Herzog die Gerichtshoheit, insbesondere 
die hohe Gerichtsbarkeit, vor, wenn er auch die Bürger an deren Ein- 
nahmen beteiligt. Daneben spielt für  den Herzog das fiskalische Moment 
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die Hebung des Handels und die 
wirtschaftliche Stärkung der Städte sollten mit Hilfe des Markt-, Zoll- 
und Münzregals der herzoglichen Politik neue finanzielle Mittel mfüh- 
ren, die im Zeichen des damals immer stärker werdenden Ubergangs 
von der Natural- zur Geldwirtschaft in wachsendem Maße erforderlich 
waren. 

Andererseits mußte der Löwe wie jeder Stadtherr dieser Zeit be- 
strebt sein, möglichst viele Neusiedler für seine Städte zu gewinnen; 

'6"g1. dazu jetzt K. Jordan, Herzogtum und Stamm a. a. 0. 
Haase, Stadtbegi.iff und Stadtentstchungssdiiditen in Westfalen, Westf 

Farsdi. 11 (195S), 16ff. insbes. 27. 
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denn ein solcher Zuzug von Menschen brachte dem Stadtherrn einen 
beträchtlichen Gewinn. Dies konnte man aber nur dann erreichen, wenn 
man .diesen Zuwanderern vorteilhafte Ansiedlungsbedingungen bot. Das 
waren jene Rechtsgewohnheiten, die sich im  niederfränkisch-rheinischen 
Raum ausgebildet hatten, ohne im  einzelnen schon kodifiziert zn sein, 
und für die das Kölner Recht der Zeit als vorbildlich galt. Diese Rechts- 
gewohnheiten werden jetzt über Soest in das östliche Sachsen übertragen, 
dabei aber auch weiterentrvickelt. 

Z u  diesen iura ci-ditatis Aoncstissima, wie es bei Lüheck heißt, ge- 
hörten vor allem der Grundsatz des Erwerbs der persönlichen Freiheit 
und der rechten Gewere, beides binnen Jahr und Tag, der Schutz 'des 
Eigentums, insbesondere des erbenlosen Nachlasses, die Befreiung vom 
Arealzins und vor allem auch die Kore; das Recht, die Satzungen für 
die innere Friedensordnung zu schaffen. Dazu kamen noch wichtige Ver- 
günstigungen für den Handelsverkehr. 

In diesen Bestimmungen werden wir den Kern der Stadtrechtsver- 
leihungen zu sehen haben. Dabei ergaben sich zweifellos lokal bedingte 
Unterschiede. Auch ist es keineswegs sicher, ob die Vergünstigungen in 
jedem Fall im  einzelnen schriftlich fixiert oder generell zunächst nur 
mündlich verliehen und erst später aufgezeichnet wurden. Die Durch- 
führung dieser Aufgaben lag nicht in  der Hand des herzoglichen Rich- 
ters und Vogtes, der die Rechte des Stadtherrn wahrnahm? sondern wur- 
de den Bürgern selbst überlassen, die in den Vorstehern ihrer coniuratio- 
nes die dafür geeigneten Organe besaßen. 

So kann man geradezu von einer Interessengemeinschaft zwischen 
dem Herzog und dem Bürgertum in seinen Städten sprechen. Die Städte 
haben dem Löwen die Förderung, die er ihnen zuteil werden ließ, auch 
gedankt. In den Kämpfen, ,die der Vcrurteilnng des Herzogs im Jahre 
1180 folgten, fand er in den Städten seine treuesten Bundesgenossen. 

Das letzte Ziel der Städtepolitik des Herzogs wird deutlich, wenn wir 
sie in  seine gesamtsächsische Politik einordnen. W i r  erkennen heute 
immer mehr, daß sich in Deutschland während des 12. Jahrhunderts der 
Obergang von älteren, nur locker gefügten Herrschaftsformen mehr per- 
sonaler Natur zum institutionellen Flächenstaat anbahnt. Dieser Wandel 
der staatlichen Struktur ist in Sachsen an die Person Heinrichs des Löwen 
geknüpft. Sein Ziel war es, die vielfachen, sehr verschiedenarttgen Herr- 
schaftsrechte, die er i n  seiner Hand vereinigte, auf der höheren Basis 
eines neuen territorialen Herzogtums zusammenzufassen und eine Ge- 
bietsherrschaft großen Stiles zu schaffen. Für eine solche neue Gebiets- 
herrschaft spielten die Städte zweifellos eine wichtige Rolle. Die Energien 
des damals aufstrebenden un'd nach dem Osten strömenden Bürgertums 
sollten diesem werdenden Territorialstaat zunutze gemacht werden. 

3'- 
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Der  Sturz  des Löwen zerschlug diesen P l a n  einer staatlichen Konzen- 
tration großen Ausmaßes i m  niederdeutschen Raum. E s  zeugt aber  von 
d e r  Kraf t  dieser Städte, d a ß  sie trotz de r  Wir ren ,  d ie  dem Sturz des 
Herzogs folgten, die  Keime, .die zu seiner Ze i t  gelegt waren, weiter ent- 
wickelten und  i m  13. Jahrhundert  zu voller Blüte entfalteten. 

Erst nachträglich wird mir die Arbeit von Erwin Schleich, Die Peterskirche 
in München. Ihre Geschichte und ihre Bcziehungcn zur Stadt im hlittelalter. 
Oberbuyer. Arch. 83 (1958, erschienen 1939), 1 E., bekannt. Schlcich berichtet 
unter Beigabe von vielcn Plänen und Abbildungen ausführlich über die Aus- 
grabungcn, die untcr seiner Leitung in den Jahren 1952-34 während des 
Wiederaufbaus der ältestcn Münchner Kirche durchgeführt wurden. Er kommt 
dabei zu dem Ergebnis. da6 der Petersberg in München schon vor der Markt- 
gründung Heinrichs des Löwen besiedelt gewesen ist. Bereits in der eisten Hälfte 
des 11. Jahrhunderts sci hier - vielleicht von Tegernsee aus - eine romanische 
Kirche errichtet worden, die in der Zeit Heinrichs des Löwen in den Jahren 
von etwa 1158-1170 umgebaut und dann bci dcr von Sdileich als sicher an- 
genommenen Stadtbcfestigung lli5176 erweitert worden sei. wobei der Herzog 
die norddeutsche Ziegelsteintechnik nach Mündien verpflanzt habe. Schleichs Aus- 
führungen zur Baugeschichte der Kirche eniziehcn sich meincr Beurteilung. Seine 
historischen Darlegungen, bei denen er sich sehr stark auf die Arbeiten von 
Oestreich und Schaffel stützt, finden in den schriftlichen, Quellen keine Be- 
stätigung und scheinen niir recht hypothetisch zu sein. 
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